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RESOLUTION 55/121 
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55/121. Auswirkungen der atomaren Strahlung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. De-
zember 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen Ausschuss 
der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen 
der atomaren Strahlung eingesetzt hat, sowie auf ihre danach 
verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage, so auch die Re-
solution 54/66 vom 6. Dezember 1999, in der sie unter ande-
rem den Wissenschaftlichen Ausschuss ersucht hat, seine Ar-
beit fortzusetzen, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit des Wissen-
schaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersu-
chung der Auswirkungen der atomaren Strahlung und der Ver-
öffentlichung seines ausführlichen Berichts2, 

 erneut erklärend, dass die Fortsetzung der Arbeit des Wis-
senschaftlichen Ausschusses wünschenswert ist, 

 besorgt über die schädlichen Auswirkungen, die sich aus 
der Strahlenbelastung des Menschen und der Umwelt für die 
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können, 

 Kenntnis nehmend von den Auffassungen, welche die Mit-
gliedstaaten auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung zur Arbeit des 
Wissenschaftlichen Ausschusses zum Ausdruck gebracht haben, 

 sich dessen bewusst, dass es weiterhin notwendig ist, Daten 
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und 
zusammenzustellen und ihre Auswirkungen auf den Menschen 
und die Umwelt zu analysieren, 

 1. beglückwünscht den Wissenschaftlichen Ausschuss 
der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen 
der atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er wäh-
rend der vergangenen fünfundvierzig Jahre seit seiner Einset-
zung zur besseren Kenntnis und zum besseren Verständnis der 
Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren der ioni-
sierenden Strahlung geleistet hat, sowie dazu, dass er seinen ur-
sprünglichen Auftrag mit wissenschaftlicher Autorität und un-
abhängiger Urteilskraft wahrnimmt; 

 
1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, 
Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Dominikanische Repu-
blik, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guatemala, Hondu-
ras, Island, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, 
Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Monaco, Mongolei, Niederlande, 
Neuseeland, Norwegen, Österreich, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, 
Portugal, Russische Föderation, Salomonen, Schweden, Singapur, Slowa-
kei, Spanien, Thailand, Tschechische Republik, Uruguay und Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland. 
2 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste 
Tagung, Beilage 46 (A/55/46). 

 2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Arbeit des 
Wissenschaftlichen Ausschusses und von der Veröffentlichung 
seines ausführlichen Berichts mit dem Titel Sources and Ef-
fects of Ionizing Radiation: United Nations Scientific Commit-
tee on the Effects of Atomic Radiation – Report to the General 
Assembly, with Scientific Annexes (Quellen und Auswirkungen 
ionisierender Strahlung: Wissenschaftlicher Ausschuss der 
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung – Bericht an die Generalversammlung, mit 
wissenschaftlichen Anhängen)3, mit dem der Ausschuss der 
Fachwelt und der Weltgemeinschaft seine neuesten Evaluierun-
gen der Quellen und der Auswirkungen der ionisierenden Strah-
lung auf den Menschen und seine Umwelt zur Verfügung stellt; 

 3. bekräftigt den Beschluss, die derzeitigen Aufgaben 
und die unabhängige Rolle des Wissenschaftlichen Ausschus-
ses sowie die derzeitigen Regelungen betreffend die Be-
richterstattung beizubehalten; 

 4. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuss um die 
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen Akti-
vitäten zur Erhöhung des Kenntnisstands hinsichtlich der Men-
gen, der Folgewirkungen und der Gefahren der ionisierenden 
Strahlung jeglichen Ursprungs, und bittet den Wissenschaftli-
chen Ausschuss, der Generalversammlung sein Arbeitspro-
gramm vorzulegen; 

 5. unterstützt die Absichten und Pläne des Wissenschaft-
lichen Ausschusses bezüglich seiner künftigen wissenschaftli-
chen Untersuchungs- und Bewertungstätigkeit im Auftrag der 
Generalversammlung; 

 6. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuss, auf seiner 
nächsten Tagung die Untersuchung der wichtigen Probleme auf 
dem Gebiet der ionisierenden Strahlung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung 
darüber Bericht zu erstatten; 

 7. ersucht das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen, den Wissenschaftlichen Ausschuss im Hinblick auf die 
wirksame Durchführung seiner Arbeit und die Weitergabe sei-
ner Arbeitsergebnisse an die Generalversammlung, die Fach-
welt und die Öffentlichkeit weiter zu unterstützen; 

 8. dankt den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisationen, 
der Internationalen Atomenergie-Organisation und den nicht-
staatlichen Organisationen für ihre Unterstützung des Wissen-
schaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet zu verstärken; 

 9. bittet den Wissenschaftlichen Ausschuss, bei der Aus-
arbeitung seiner künftigen wissenschaftlichen Berichte auch 
weiterhin Wissenschaftler und Sachverständige aus inter-
essierten Mitgliedstaaten zu konsultieren; 

 10. begrüßt in diesem Zusammenhang die Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten, dem Wissenschaftlichen Ausschuss sachdien-
 
3 Veröffentlichungen der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.00.IX.3 und 
E.00.IX.4. 
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liche Informationen zu den Auswirkungen der ionisierenden 
Strahlung in den betroffenen Gebieten zur Verfügung zu stel-
len, und bittet den Wissenschaftlichen Ausschuss, diese Infor-
mationen zu analysieren und sie gebührend zu berücksichtigen, 
insbesondere im Lichte seiner eigenen Ergebnisse; 

 11. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen und die nichtstaatlichen Organi-
sationen, die es betrifft, weitere wichtige Daten über die mit 
verschiedenen Strahlungsquellen verbundenen Strahlungsdo-
sen, Folgewirkungen und Gefahren zur Verfügung zu stellen, 
was für den Wissenschaftlichen Ausschuss bei der Ausarbei-
tung seiner künftigen Berichte an die Generalversammlung sehr 
hilfreich wäre. 

RESOLUTION 55/122 
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55/122. Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen 
Nutzung des Weltraums 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/122 vom 13. De-
zember 1996 und 54/67 und 54/68 vom 6. Dezember 1999, 

 zutiefst überzeugt von dem gemeinsamen Interesse der 
Menschheit an der Förderung und Ausweitung der Erforschung 
und Nutzung des Weltraums für friedliche Zwecke und an der 
Fortsetzung der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus er-
wachsenden Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wich-
tigkeit der internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich, 
für die die Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinie-
rungsstelle sein sollten, 

 in Bekräftigung der Wichtigkeit der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts, 
einschließlich der einschlägigen Normen des Weltraumrechts 
und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammenar-
beit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für fried-
liche Zwecke, sowie der Wichtigkeit des weitestmöglichen Bei-
tritts zu internationalen Verträgen, die die friedliche Nutzung 
des Weltraums fördern, 

 ernsthaft besorgt über die Möglichkeit eines Wettrüstens im 
Weltraum, 

 in der Erkenntnis, dass alle Staaten, insbesondere die füh-
renden Raumfahrtnationen, als wesentliche Voraussetzung für 
die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der Er-
forschung und Nutzung des Weltraums für friedliche Zwecke 
aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines Wettrüstens im Welt-
raum beitragen sollten, 

 
4 Der Resolutionsentwurf in diesem Bericht wurde vom Vertreter Chiles (im 
Namen der Arbeitsgruppe für internationale Zusammenarbeit bei der fried-
lichen Nutzung des Weltraums) vorgelegt. 

 in der Erwägung, dass die Frage des Weltraummülls für al-
le Nationen von Belang ist, 

 in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der 
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendung sowie 
bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen 
Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammenarbeit 
beitragen, sowie der Wichtigkeit der weiteren internationalen 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, 

 überzeugt von der Wichtigkeit der Empfehlungen in der Re-
solution "Das Jahrtausend des Weltraums: Wiener Erklärung 
über den Weltraum und die menschliche Entwicklung", die von 
der vom 19. bis 30. Juli 1999 in Wien abgehaltenen Dritten 
Konferenz der Vereinten Nationen über die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums (UNISPACE III) ver-
abschiedet wurde5, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III6, 

 in der Überzeugung, dass die Nutzung der Weltraumwis-
senschaft und -technik und ihre Anwendung in Bereichen wie 
Telemedizin, Tele-Unterricht und Erdbeobachtung dazu beitra-
gen, die Ziele der Weltkonferenzen der Vereinten Nationen zu 
verschiedenen Aspekten der wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Entwicklung zu verwirklichen, 

 nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums über seine dreiundvierzigste 
Tagung7, 

 1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche 
Nutzung des Weltraums über seine dreiundvierzigste Tagung7; 

 2. legt denjenigen Staaten, die noch nicht Vertragspartei 
der internationalen Verträge zur Regelung der Nutzung des 
Weltraums8 geworden sind, nahe, die Ratifikation dieser Ver-
träge beziehungsweise den Beitritt zu denselben zu erwägen; 

 3. stellt fest, dass der Unterausschuss Recht des Aus-
schusses für die friedliche Nutzung des Weltraums auf seiner 
neununddreißigsten Tagung seine Tätigkeit entsprechend dem 

 
5 Report of the Third United Nations Conference on the Exploration and 
Peaceful Uses of Outer Space, Vienna, 19-30 July 1999 (Veröffentlichung 
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.00.I.3), Kap. I, Resolution 1. 
6 A/55/153. 
7 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 20 (A/55/20). 
8 Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei 
der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes 
und anderer Himmelskörper (Resolution 2222 (XXI), Anlage); Überein-
kommen über die Rettung und Rückführung von Raumfahrern sowie die 
Rückgabe von in den Weltraum gestarteten Gegenständen (Resolution 2345 
(XXII), Anlage); Übereinkommen über die völkerrechtliche Haftung für 
Schäden durch Weltraumgegenstände (Resolution 2777 (XXVI), Anlage); 
Übereinkommen über die Registrierung von in den Weltraum gestarteten 
Gegenständen (Resolution 3235 (XXIX), Anlage); und Übereinkommen zur 
Regelung der Tätigkeiten von Staaten auf dem Mond und anderen Him-
melskörpern (Resolution 34/68, Anlage). 
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Auftrag der Generalversammlung in ihrer Resolution 54/67 
fortgesetzt hat9; 

 4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der durch den 
Unterausschuss Recht erzielten Einigung über die Frage der 
Merkmale und der Nutzung der geostationären Umlaufbahn 
und der darauf folgenden Billigung dieser Einigung durch den 
Ausschuss10; 

 5. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu eigen, 
der Unterausschuss Recht solle auf seiner vierzigsten Tagung 
unter Berücksichtigung der Belange aller Länder, insbesondere 
der Entwicklungsländer, 

 a) die folgenden Punkte regelmäßig auf seine Tagesord-
nung setzen: 

   i) allgemeiner Gedankenaustausch; 

  ii) Stand und Anwendung der fünf Weltraumverträge der 
Vereinten Nationen; 

 iii) Informationen über die Tätigkeit internationaler Or-
ganisationen im Zusammenhang mit dem Weltraum-
recht; 

 iv) Fragen der Definition und Abgrenzung des Welt-
raums sowie der Merkmale und der Nutzung der geo-
stationären Umlaufbahn, einschließlich Prüfung von 
Mitteln und Wegen zur Gewährleistung einer rationel-
len und gerechten Nutzung der geostationären Um-
laufbahn, unbeschadet der Rolle der Internationalen 
Fernmeldeunion; 

 b) die folgenden Einzelfragen und Diskussionspunkte 
behandeln: 

   i) die Überprüfung und mögliche Revision der Grund-
sätze für den Einsatz nuklearer Energiequellen im 
Weltraum11; 

  ii) den Übereinkommensentwurf des Internationalen In-
stituts für die Vereinheitlichung des Privatrechts über 
internationale Interessen in Bezug auf bewegliches 
Gerät und den vorläufigen Entwurf des dazugehörigen 
Protokolls zu Fragen, die sich konkret auf Eigentum 
im Weltraum beziehen; 

 c) den Begriff "Startstaat" im Einklang mit dem durch 
den Ausschuss verabschiedeten Arbeitsplan12 weiter überprü-
fen; 

 
9 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste 
Tagung, Beilage 20 (A/55/20), Kap. II.C. 
10 Ebd., Ziffer 129, und A/AC.105/738, Anhang III. 
11 Siehe Resolution 47/68. 
12 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 20 und Korrigendum (A/54/20 und Korr.1), Ziffer 114. 

 6. stellt fest, dass der Unterausschuss Recht auf seiner 
vierzigsten Tagung dem Ausschuss seine Vorschläge zu den 
vom Unterausschuss auf seiner einundvierzigsten Tagung im 
Jahr 2002 zu behandelnden neuen Punkten unterbreiten wird; 

 7. stellt außerdem fest, dass der Unterausschuss Recht 
im Kontext der Ziffer 5 a) iv) und im Einklang mit der in Zif-
fer 4 genannten Einigung seine Arbeitsgruppe zu diesem Punkt 
nur zur Behandlung der Fragen im Zusammenhang mit der De-
finition und Abgrenzung des Weltraums wieder einberufen 
wird; 

 8. stellt ferner fest, dass der Unterausschuss Recht im 
Kontext der Ziffer 5 c) seine Arbeitsgruppe zur Behandlung 
dieses Punktes wieder einberufen wird; 

 9. nimmt Kenntnis von der Einigung, die der Ausschuss 
auf seiner vierzigsten Tagung im Kontext der Durchführung 
der von der Generalversammlung in Ziffer 11 ihrer Resolution 
52/56 vom 10. Dezember 1997 gebilligten Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit den Arbeitsmethoden dieser Organe13 im 
Hinblick auf die Zusammensetzung der Präsidien des Aus-
schusses und seiner Nebenorgane während der im Jahr 2000 
beginnenden zweiten Amtszeit erzielt hat; 

 10. stellt mit Befriedigung fest, dass Konsensbeschlüsse 
über die Zusammensetzung der Präsidien in der zweiten Amts-
zeit gefasst wurden, und ist damit einverstanden, dass der Un-
terausschuss Wissenschaft und Technik und der Unteraus-
schuss Recht des Ausschusses im Einklang mit diesen Kon-
sensbeschlüssen ihre Vorsitzenden für die zweite Amtszeit zu 
Beginn ihrer achtunddreißigsten beziehungsweise ihrer vier-
zigsten Tagung wählen; 

 11. stellt fest, dass auf der vierundvierzigsten Tagung des 
Ausschusses im Einklang mit den in Ziffer 9 genannten Maß-
nahmen bezüglich der Arbeitsmethoden des Ausschusses und 
seiner Nebenorgane Konsultationen zwischen den Regional-
gruppen abgehalten werden sollen, um zu bestimmen, welche 
Gruppe in der 2003 beginnenden dritten Amtszeit für welches 
Amt verantwortlich sein soll; 

 12. stellt fest, dass der Unterausschuss Wissenschaft und 
Technik auf seiner siebenunddreißigsten Tagung seine Tätig-
keit entsprechend dem Auftrag der Generalversammlung in Re-
solution 54/67 fortgesetzt hat14; 

 13. stellt mit Befriedigung fest, dass der Unterausschuss 
Wissenschaft und Technik auf seiner siebenunddreißigsten Ta-
gung den Tagesordnungspunkt "Weltraummüll" mit Vorrang 
weiter behandelt hat; 

 14. ist damit einverstanden, dass der Unterausschuss Wis-
senschaft und Technik die Wirksamkeit der bestehenden Prak-
tiken zur Eindämmung des Weltraummülls sowie das Ausmaß 
ihrer Durchführung bewertet und die Anstrengungen fortsetzt, 

 
13 Ebd., Zweiundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/52/20), Anhang I. 
14 Ebd., Fünfundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/55/20), Kap. II.B. 
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die er unternimmt, um ein mit Weltraummüll befrachtetes Um-
weltsystem modellhaft darzustellen und zu charakterisieren; 

 15. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu eigen, 
der Unterausschuss Wissenschaft und Technik solle auf seiner 
achtunddreißigsten Tagung unter Berücksichtigung der Belan-
ge aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, 

 a) folgende Punkte behandeln: 

   i) allgemeiner Meinungsaustausch und Einführung zu 
den über einzelstaatliche Tätigkeiten vorgelegten Be-
richten; 

  ii) Programm der Vereinten Nationen für angewandte 
Weltraumtechnik im Anschluss an die Dritte Konfe-
renz der Vereinten Nationen über die Erforschung 
und friedliche Nutzung des Weltraums 
(UNISPACE III); 

 iii) Fragen im Zusammenhang mit der Erdfernerkundung 
durch Satelliten, namentlich Anwendungsmöglichkei-
ten für die Entwicklungsländer und die Beobachtung 
der terrestrischen Umwelt; 

 b) die folgenden Punkte im Einklang mit den von dem 
Ausschuss auf seiner dreiundvierzigsten Tagung verabschiede-
ten Arbeitsplänen15 behandeln: 

   i) Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum; 

  ii) Wege und Mechanismen zur Stärkung der interinstitu-
tionellen Zusammenarbeit und zur Ausweitung des 
Einsatzes angewandter Weltraumtechnik und ent-
sprechender Dienstleistungen innerhalb der Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen und zwi-
schen ihnen; 

 iii) Verwirklichung eines integrierten, weltraumgestützten 
globalen Systems für Naturkatastrophen-Manage-
ment; 

 c) die folgenden Einzelfragen und Diskussionspunkte 
behandeln: 

   i) mit Vorrang den Punkt "Weltraummüll", entspre-
chend Ziffer 370 des Berichts der UNISPACE III16; 

  ii) Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und 
der technischen Merkmale der geostationären Um-
laufbahn sowie ihrer Nutzung und Anwendungsmög-
lichkeiten, unter anderem auch auf dem Gebiet der 
Weltraumkommunikation, sowie anderer Fragen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Weltraum-
kommunikation, unter besonderer Berücksichtigung 
der Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungslän-
der; 

 
15 Siehe A/AC.105/697 und Korr.1, Anhang III, Anlage, für den 
Arbeitsplan zu Punkt i) und A/AC.105/736, Anhang II, Ziffern 40 und 41 
zu Punkt ii) beziehungweise iii). 
16 Report of the Third United Nations Conference on the Exploration and 
Peaceful Uses of Outer Space, Vienna, 19-30 July 1999 (Veröffentlichung 
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.00.I.3). 

 iii) staatliche und private Aktivitäten zur Förderung der 
Ausbildung im Bereich der Weltraumwissenschaft 
und -technik; 

 16. nimmt davon Kenntnis, dass der Unterausschuss Wis-
senschaft und Technik auf seiner achtunddreißigsten Tagung 
dem Ausschuss seinen Vorschlag für den Entwurf einer vorläu-
figen Tagesordnung für die neununddreißigste Tagung des Un-
terausschusses im Jahr 2002 vorlegen wird; 

 17. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu eigen, 
dass der Ausschuss für Weltraumforschung und der Internatio-
nale Astronautische Bund gebeten werden sollen, in Verbin-
dung mit den Mitgliedstaaten ein Symposium zu dem Thema 
"Gefahren für die Erde auf Grund von Weltraumgegenständen 
und -phänomenen" zu veranstalten, das in der ersten Woche der 
achtunddreißigsten Tagung des Unterausschusses Wissenschaft 
und Technik unter möglichst breiter Beteiligung abgehalten 
werden soll; 

 18. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass wäh-
rend der achtunddreißigsten Tagung des Unterausschusses 
Wissenschaft und Technik ein Industriesymposium unter Be-
teiligung der Mitgliedstaaten über neue Anwendungen globaler 
satellitengestützter Navigationssysteme zur Verbesserung der 
Produktivität der nationalen und regionalen Infrastrukturen 
veranstaltet werden soll; 

 19. ist damit einverstanden, dass der Unterausschuss Wis-
senschaft und Technik auf seiner achtunddreißigsten Tagung 
im Kontext der Ziffern 15 a) ii) und 16 seine Plenarar-
beitsgruppe wieder einberuft und dass der Unterausschuss über 
die Plenararbeitsgruppe die Umsetzung der Empfehlungen der 
UNISPACE III behandelt; 

 20. ist außerdem damit einverstanden, dass der Unteraus-
schuss Wissenschaft und Technik auf seiner achtunddreißigsten 
Tagung im Kontext der Ziffer 15 b) i) seine Arbeitsgruppe für 
den Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum wieder ein-
beruft; 

 21. legt allen Organen, Organisationen und Programmen 
des Systems der Vereinten Nationen nahe, im Kontext der Zif-
fer 15 b) ii) zur Arbeit des Unterausschusses Wissenschaft und 
Technik beizutragen, indem sie dem Unterausschuss unter an-
derem die entsprechenden Informationen zur Beantwortung der 
von dem Ausschuss auf seiner dreiundvierzigsten Tagung ver-
abschiedeten Liste von Fragen17 zukommen lassen; 

 22. ist damit einverstanden, dass der Unterausschuss Wis-
senschaft und Technik auf seiner achtunddreißigsten Tagung 
im Kontext der Ziffer 15 c) i) seine Arbeit im Einklang mit der 
von dem Ausschuss auf seiner dreiundvierzigsten Tagung er-
zielten Einigung durchführt18; 

 23. billigt das Programm der Vereinten Nationen für an-
gewandte Weltraumtechnik für das Jahr 2001, das der Sachver-

 
17 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste 
Tagung, Beilage 20 (A/55/20), Ziffer 113. 
18 Ebd., Ziffer 119. 
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ständige der Vereinten Nationen für angewandte Welt-
raumtechnik dem Ausschuss vorgeschlagen hat19; 

 24. stellt mit Befriedigung fest, dass im Einklang mit Zif-
fer 30 der Resolution 50/27 der Generalversammlung vom 
6. Dezember 1995 die regionalen Ausbildungszentren für Welt-
raumwissenschaft und -technik in Afrika mit Französisch be-
ziehungsweise Englisch als Unterrichtssprache in Marokko be-
ziehungsweise Nigeria im April 2000 ihre Ausbildungstätigkeit 
aufgenommen haben, dass das Ausbildungszentrum für Welt-
raumwissenschaft und -technik in Asien und im Pazifik sein 
Ausbildungsprogramm im Jahr 2000 fortgesetzt hat und dass 
bei der Verwirklichung der Ziele des Verbunds der Ausbil-
dungs- und Forschungsinstitutionen für Weltraumwissenschaft 
und -technik in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie bei der 
Einrichtung von regionalen Ausbildungszentren für Weltraum-
wissenschaft und -technik in den anderen Regionen erhebliche 
Fortschritte gemacht wurden; 

 25. stellt außerdem mit Befriedigung fest, dass die betref-
fenden Mitgliedstaaten in Asien und im Pazifik mit Hilfe des 
Büros für Weltraumfragen weitere Konsultationen mit dem Ziel 
abhalten, das Ausbildungszentrum für Weltraumwissenschaft 
und -technik in Asien und im Pazifik zu einem Verbund ange-
schlossener Einrichtungen auszuweiten; 

 26. erkennt an, wie nützlich und wichtig die Weltraum-
konferenzen des amerikanischen Kontinents für die lateiname-
rikanischen Länder sind, befürwortet die Einberufung einer 
vierten Weltraumkonferenz des amerikanischen Kontinents und 
ermutigt die anderen Regionen, regelmäßig Regionalkonferen-
zen zu veranstalten, um zwischen den Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen eine Übereinstimmung der Standpunkte bei 
Fragen von gemeinsamem Interesse auf dem Gebiet der friedli-
chen Nutzung des Weltraums herbeizuführen; 

 27. fordert alle Regierungen, die Organe, Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen sowie die 
im Weltraumbereich tätigen zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen nachdrücklich auf, die notwendigen 
Schritte zur wirksamen Umsetzung der Empfehlungen der 
UNISPACE III, insbesondere ihrer Resolution "Das Jahrtau-
send des Weltraums: Wiener Erklärung über den Weltraum und 
die menschliche Entwicklung"5, zu unternehmen, und ersucht 
den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechs-
undfünfzigsten Tagung über die Umsetzung der Empfehlungen 
der UNISPACE III Bericht zu erstatten; 

 28. stellt fest, dass das Büro für Weltraumfragen gemäß 
Ziffer 11 der Resolution 54/68 der Generalversammlung dem 
Ausschuss zur Überprüfung auf seiner dreiundvierzigsten Ta-
gung einen Aktionsplan zur Umsetzung der Empfehlungen der 
UNISPACE III vorgelegt hat20; 

 
19 Siehe A/AC.105/730, Abschnitt II. 
20 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste 
Tagung, Beilage 20 (A/55/20), Ziffer 71. 

 29. ersucht den Generalsekretär, auf der Grundlage der 
Empfehlungen der UNISPACE III mit der Durchführung der-
jenigen Maßnahmen und Tätigkeiten zu beginnen, die in dem 
genannten Aktionsplan enthalten und derzeit Teil des Arbeits-
programms des Büros für Weltraumfragen sind, und die voll-
ständige Durchführung des Plans mit den erforderlichen Res-
sourcen im Jahr 2002 sicherzustellen; 

 30. ist damit einverstanden, dass der Ausschuss den Punkt 
"Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III" in die Ta-
gesordnungen seiner vierundvierzigsten bis siebenund-
vierzigsten Tagung in den Jahren 2001, 2002, 2003 und 2004 
aufnimmt21; 

 31. ersucht den Ausschuss, im Rahmen des Tagesord-
nungspunkts "Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE 
III" einen Bericht zur Vorlage an die Generalversammlung 
auszuarbeiten, damit sie auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung 
im Jahr 2004 im Einklang mit Ziffer 16 der Resolution 54/68 
der Generalversammlung die Umsetzung der Ergebnisse der 
UNISPACE III überprüfen und bewerten und weitere Maß-
nahmen und Initiativen erwägen kann; 

 32. legt allen Mitgliedstaaten nahe, Beiträge an den Treu-
handfonds für das Programm der Vereinten Nationen für ange-
wandte Weltraumtechnik zu entrichten, um die zur Umsetzung 
der Empfehlungen der UNISPACE III unternommenen Aktivi-
täten zu unterstützen, insbesondere die von dem Ausschuss auf 
seiner dreiundvierzigsten Tagung empfohlenen Vorschläge für 
vorrangige Projekte22; 

 33. stellt mit Befriedigung fest, dass im Zusammenhang 
mit Ziffer 7 der Resolution 54/68 der Generalversammlung am 
4. Oktober 2000 Sonderveranstaltungen der Vereinten Natio-
nen am Amtssitz und im Büro der Vereinten Nationen in Wien 
stattfanden, um die erste Internationale Weltraumwoche einzu-
leiten, und dass auch von interessierten Mitgliedstaaten weitere 
Veranstaltungen zur Begehung der Internationalen Weltraum-
woche abgehalten wurden, und ersucht den Generalsekretär, 
die Mitgliedstaaten, die zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen sowie die Weltraumindustrie zu bitten, 
freiwillige Beiträge zur Unterstützung der Aktivitäten zur Be-
gehung der Internationalen Weltraumwoche zu entrichten; 

 34. empfiehlt, allen Fragen im Zusammenhang mit dem 
Schutz und der Erhaltung der Weltraumumwelt mehr Beach-
tung zu schenken, insbesondere soweit diese sich auf die ter-
restrische Umwelt auswirken könnten; 

 35. hält es für unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten dem 
Problem der Zusammenstöße von Weltraumgegenständen, na-
mentlich solchen, die nukleare Energiequellen verwenden, mit 
Weltraummüll sowie anderen Aspekten des Weltraummülls 
mehr Beachtung schenken, fordert die Fortsetzung der einzel-
staatlichen Forschungsarbeiten über diese Frage, die Entwick-
lung besserer Technologien zur Überwachung von Weltraum-
 
21 Ebd., Ziffer 76. 
22 Ebd., Ziffer 87. 
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müll und die Zusammenstellung und Verbreitung von Daten 
über Weltraummüll, vertritt außerdem die Auffassung, dass 
dem Unterausschuss Wissenschaft und Technik im Rahmen des 
Möglichen Informationen darüber zur Verfügung gestellt wer-
den sollen, und ist sich darüber einig, dass es der internationa-
len Zusammenarbeit bedarf, damit geeignete und kostengünsti-
ge Strategien zur Minimierung der Auswirkungen von Welt-
raummüll auf künftige Raumfahrtmissionen ausgeweitet wer-
den können; 

 36. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden 
Raumfahrtnationen, nachdrücklich auf, als wesentliche Vor-
aussetzung für die Förderung der internationalen Zusammenar-
beit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für fried-
liche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines Wett-
rüstens im Weltraum beizutragen; 

 37. unterstreicht die Notwendigkeit, stärkeren Nutzen aus 
der Weltraumtechnik und ihren Anwendungsmöglichkeiten zu 
ziehen und zu einer geordneten Ausweitung der Welt-
raumaktivitäten beizutragen, die einem nachhaltigen wirtschaft-
lichen Wachstum und einer nachhaltigen Entwicklung in allen 
Ländern förderlich sind, namentlich der Abmilderung von Ka-
tastrophenfolgen, insbesondere in den Entwicklungsländern; 

 38. stimmt zu, dass das Augenmerk von im Rahmen des 
Systems der Vereinten Nationen veranstalteten Konferenzen zu 
globalen Fragen im Zusammenhang mit der sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Entwicklung mit Vorrang auf den 
aus der Weltraumtechnik und ihren Anwendungsmöglichkeiten 
erwachsenden Nutzen gerichtet und der Einsatz der Weltraum-
technik gefördert werden sollte, um die Ziele dieser Konferen-
zen und die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen23 
zu verwirklichen; 

 39. nimmt Kenntnis von dem Interesse einiger Länder, 
namentlich Saudi-Arabien und die Slowakei, die Anträge auf 
Mitgliedschaft im Ausschuss gestellt haben, sowie von den An-
trägen der Länder, die sich bisher turnusmäßig einen Sitz ge-
teilt haben, nämlich Kuba, Malaysia, Peru und die Republik 
Korea, diese Praxis zu beenden und Vollmitglieder zu werden, 
und ersucht den Ausschuss, den Punkt "Erhöhung der Zahl der 
Mitglieder" in die Tagesordnung seiner vierundvierzigsten Ta-
gung aufzunehmen, um die Aufnahme der antragstellenden 
Länder als Vollmitglieder zu erwägen; 

 40. legt den Mitgliedstaaten nahe, während der achtund-
dreißigsten Tagung des Unterausschusses Wissenschaft und 
Technik und, falls erforderlich, während der vierzigsten Ta-
gung des Unterausschusses Recht informelle Konsultationen 
zur Frage der Erhöhung der Zahl der Mitglieder abzuhalten, 
mit dem Ziel, auf der vierundvierzigsten Tagung des Aus-
schusses eine Konsensvereinbarung zu dieser Frage zu erzie-
len; 

 41. ersucht den Ausschuss, auch weiterhin mit Vorrang 
Mittel und Wege zu prüfen, wie der Weltraum friedlichen 
 
23 Siehe Resolution 55/2. 

Zwecken vorbehalten werden kann, und der Versammlung auf 
ihrer sechsundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

 42. ersucht den Ausschuss außerdem, auf seiner vierund-
vierzigsten Tagung die Behandlung des Tagesordnungspunkts 
"Nebenprodukte der Weltraumtechnik: Überblick über den 
derzeitigen Stand" fortzusetzen; 

 43. ist damit einverstanden, dass während der vierund-
vierzigsten Tagung des Ausschusses ein Symposium mit dem 
Thema "Die menschliche Dimension der Anwendungs-
möglichkeiten der Weltraumwissenschaft und -technik" veran-
staltet wird; 

 44. bittet den Ausschuss, die internationale Zusammenar-
beit in Bezug auf die soziale, wirtschaftliche, ethische und 
menschliche Dimension der Anwendungsmöglichkeiten der 
Weltraumwissenschaft und -technik auszuweiten; 

 45. ersucht die Sonderorganisationen und anderen interna-
tionalen Organisationen, ihre Zusammenarbeit mit dem Aus-
schuss fortzusetzen und gegebenenfalls zu vertiefen und ihm 
Zwischenberichte über ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der fried-
lichen Nutzung des Weltraums zu übermitteln; 

 46. ersucht den Ausschuss, seine Arbeit entsprechend die-
ser Resolution fortzusetzen, neue Projekte im Bereich der 
Weltraumaktivitäten in Erwägung zu ziehen, soweit ihm dies 
angebracht erscheint, und der Generalversammlung auf ihrer 
sechsundfünfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der 
auch seine Ansichten darüber enthält, welche Themen in Zu-
kunft zu untersuchen wären; 

 47. ersucht den Ausschuss außerdem, im Einklang mit der 
Präambel dieser Resolution neue Mechanismen der internatio-
nalen Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Welt-
raums zu behandeln und aufzuzeigen. 

RESOLUTION 55/123 
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24 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, 
Portugal, Schweden, Spanien und Vereinigtes Königreich Großbritannien 
und Nordirland. 
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55/123. Hilfe für Palästinaflüchtlinge 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/69 vom 6. Dezember 
1999 und alle ihre früheren Resolutionen zu dieser Frage, so 
auch Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht-
linge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1999 bis 30. Juni 
200025, 

 hervorhebend, wie wichtig der Nahost-Friedensprozess ist, 

 mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in Wa-
shington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über 
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung26 durch 
die Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Be-
freiungsorganisation, die Vertreterin des Volkes von Palästina, 
und die darauf folgenden Durchführungsabkommen, 

 sich dessen bewusst, dass der im Rahmen des Nahost-
Friedensprozesses eingesetzten Multilateralen Arbeitsgruppe 
für Flüchtlinge eine wichtige Rolle im Friedensprozess zu-
kommt, 

 1. stellt mit Bedauern fest, dass die in Ziffer 11 ihrer Re-
solution 194 (III) vorgesehene Rückführung beziehungsweise 
Entschädigung der Flüchtlinge noch nicht stattgefunden hat und 
dass die Lage der Flüchtlinge daher weiterhin Anlass zu Be-
sorgnis gibt; 

 2. stellt außerdem mit Bedauern fest, dass es der Ver-
gleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina nicht 
gelungen ist, einen Weg zu finden, um Fortschritte bei der 
Durchführung von Ziffer 11 der Resolution 194 (III) der Gene-
ralversammlung zu erzielen, und ersucht die Kommission, sich 
auch weiterhin um die Durchführung der besagten Ziffer zu 
bemühen und der Versammlung zu gegebener Zeit, spätestens 
jedoch bis zum 1. September 2001, darüber Bericht zu erstat-
ten; 

 3. dankt dem Generalbeauftragten und allen Mitarbeitern 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge 
im Nahen Osten in Anerkennung dessen, dass das Hilfswerk im 
Rahmen der verfügbaren Mittel alles in seinen Kräften Stehen-
de tut, und dankt außerdem den Sonderorganisationen und pri-
 
25 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 (A/55/13). 
26 A/48/486-S/26560, Anlage. 

vaten Organisationen für ihre wertvolle Arbeit zur Unterstüt-
zung der Flüchtlinge; 

 4. nimmt Kenntnis von dem beträchtlichen Erfolg, den 
das Programm des Hilfswerks zur Umsetzung des Friedens seit 
der Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Regelungen 
betreffend eine vorläufige Selbstregierung26 verzeichnet hat, 
und betont, wie wichtig es ist, dass die Beiträge zu diesem Pro-
gramm nicht zu Lasten des Hauptfonds gehen; 

 5. begrüßt die verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem 
Hilfswerk und internationalen und regionalen Organisationen, 
Staaten sowie den zuständigen Organen und nichtstaatlichen 
Organisationen, die für einen wirksameren Beitrag des Hilfs-
werks zur Verbesserung der Situation der Flüchtlinge und da-
durch der sozialen Stabilität des besetzten Gebiets unerlässlich 
ist; 

 6. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im 
Hinblick auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des 
palästinensischen Volkes und des besetzten Gebiets Hilfe und 
Unterstützung zu gewähren und dieselbe zu beschleunigen; 

 7. verleiht erneut ihrer tiefen Besorgnis darüber Aus-
druck, dass die im Bericht des Generalbeauftragten25 darge-
stellte Finanzlage des Hilfswerks nach wie vor kritisch ist; 

 8. beglückwünscht den Generalbeauftragten zu seinen 
Bemühungen um Haushaltstransparenz und interne Effizienz 
und begrüßt in dieser Hinsicht die neue einheitliche Haus-
haltsstruktur für den Zweijahreszeitraum 2000-2001, die maß-
geblich zu einer besseren Haushaltstransparenz des Hilfswerks 
beitragen kann; 

 9. begrüßt den Konsultationsprozess zum Thema Mana-
gementreformen zwischen dem Hilfswerk, den Gastregierun-
gen, der Palästinensischen Behörde und den Gebern; 

 10. stellt mit tiefer Besorgnis fest, dass das anhaltende De-
fizit, mit dem das Hilfswerk konfrontiert ist, sich sehr negativ 
auf die Lebensumstände der bedürftigsten palästinensischen 
Flüchtlinge auswirkt und somit Folgen für den Friedensprozess 
haben könnte; 

 11. fordert alle Geber auf, dringend möglichst großzügige 
Anstrengungen zu unternehmen, um den voraussichtlichen Be-
darf des Hilfswerks zu decken, namentlich auch die verblei-
benden Kosten für die Verlegung des Amtssitzes nach Gaza, 
und ermutigt die beitragsleistenden Staaten, regelmäßig Beiträ-
ge zu entrichten und eine Erhöhung ihrer regelmäßigen Beiträ-
ge in Erwägung zu ziehen, und fordert die Staaten, die keine 
Beiträge leisten, nachdrücklich auf, Beiträge zu entrichten. 

RESOLUTION 55/124 

��������	�
�� �� 
�� ��� �������	���� �� �� �������� ����� ���� ����	����� ��
��������� 
�� ��������� !�"##"#)�� %	���� ��'��� 

 
27 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Türkei und Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland. 
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55/124. Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2656 (XXV) vom 
7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember 1970, 
2791 (XXVI) vom 6. Dezember 1971, 54/70 vom 6. Dezember 
1999 und die früheren Resolutionen zu dieser Frage, 

 sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 36/462 vom 
16. März 1982, mit dem sie den Sonderbericht der Arbeits-
gruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks der Verein-
ten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten28 zur 
Kenntnis nahm, 

 nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe29, 

 unter Berücksichtigung des Berichts des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht-
linge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1999 bis 
30. Juni 200030, 

 in großer Sorge über die weiterhin kritische Finanzlage des 
Hilfswerks, die sich auf die weitere Bereitstellung der notwen-
digen Dienstleistungen des Hilfswerks an Palästinaflüchtlinge, 
namentlich auch auf die Notstandsprogramme, ausgewirkt hat 
und noch immer auswirkt, 

 betonend, dass auch künftig außergewöhnliche Anstrengun-
gen unternommen werden müssen, damit die Tätigkeit des 
Hilfswerks wenigstens auf dem gegenwärtigen Mindestniveau 
weitergeht und das Hilfswerk unbedingt notwendige Bauvorha-
ben durchführen kann, 

 1. spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge 
im Nahen Osten ihre Anerkennung aus für ihre Bemühungen, 
zur Gewährleistung der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks 
beizutragen; 

 2. nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe29 zustimmend 
zur Kenntnis; 

 3. ersucht die Arbeitsgruppe, sich in Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär und dem Generalbeauftragten auch 
weiterhin darum zu bemühen, eine Lösung für die Finanzlage 
des Hilfswerks zu finden; 

 4. begrüßt die neue einheitliche Haushaltsstruktur für 
den Zweijahreszeitraum 2000-2001, die maßgeblich zu einer 
besseren Haushaltstransparenz des Hilfswerks beitragen kann; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für 
ihre Tätigkeit erforderlichen Dienste und Hilfen zur Verfügung 
zu stellen. 

 
28 A/36/866 und Korr.1; siehe auch A/37/591. 
29 A/55/456. 
30 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 (A/55/13). 
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55/125. Infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und 
späterer Feindseligkeiten vertriebene Personen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2252 (ES-V) vom 
4. Juli 1967, 2341 B (XXII) vom 19. Dezember 1967 und alle 
späteren Resolutionen zu dieser Frage, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom 
27. September 1968, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalsekre-
tär gemäß ihrer Resolution 54/71 vom 6. Dezember 1999 vor-
gelegt hat32, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalbe-
auftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1999 
bis 30. Juni 200033, 

 besorgt über das anhaltende menschliche Leid, das durch 
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und spätere Feindseligkei-
ten verursacht worden ist, 

 
31 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Indonesien, Jordanien, Katar, Kuwait, Malaysia, 
Mauretanien, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Tunesien, Vereinigte 
Arabische Emirate und Palästina. 
32 A/55/391. 
33 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 (A/55/13). 
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 Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen 
der von der Regierung des Staates Israel und der Palästinensi-
schen Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in Wa-
shington unterzeichneten Grundsatzerklärung über Regelungen 
betreffend eine vorläufige Selbstregierung34, die sich auf die 
Modalitäten für die Aufnahme von Personen beziehen, die 
1967 vertrieben wurden, und besorgt darüber, dass der verein-
barte Prozess bisher noch nicht in Gang gesetzt wurde, 

 1. bekräftigt das Recht aller infolge der Feindseligkeiten 
vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten vertriebenen Per-
sonen auf Rückkehr an ihre Heimstätten oder früheren 
Wohnorte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten; 

 2. bringt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass der 
von den Parteien in Artikel XII der Grundsatzerklärung über 
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung34 ver-
einbarte Mechanismus für die Rückkehr der vertriebenen Per-
sonen nicht in Gang gesetzt worden ist, und verleiht der Hoff-
nung Ausdruck, dass die Rückkehr der vertriebenen Personen 
beschleunigt wird; 

 3. unterstützt in der Zwischenzeit die Bemühungen des 
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, Personen in diesem Ge-
biet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und späte-
rer Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind und dringend 
weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstandsmaßnahme im 
Rahmen des praktisch Möglichen auch weiterhin humanitäre 
Hilfe zu gewähren; 

 4. appelliert nachdrücklich an alle Regierungen sowie an 
Organisationen und Einzelpersonen, hierfür großzügige Beiträ-
ge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu entrichten; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
nach Absprache mit dem Generalbeauftragten vor ihrer sechs-
undfünfzigsten Tagung über den Stand der Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten. 
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34 A/48/486-S/26560, Anlage. 
35 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Indonesien, Jordanien, Katar, Kuwait, Malaysia, Ma-
rokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Tunesien, Vereinigte 
Arabische Emirate und Palästina. 
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55/126. Von den Mitgliedstaaten angebotene Zuschüsse 
und Stipendien für die Hochschul- und Berufsaus-
bildung von Palästinaflüchtlingen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 212 (III) vom 19. No-
vember 1948 über Hilfe für Palästinaflüchtlinge, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/13 B vom 
3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember 1981, 
37/120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom 15. Dezem-
ber 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 40/165 D vom 
16. Dezember 1985, 41/69 D vom 3. Dezember 1986, 42/69 D 
vom 2. Dezember 1987, 43/57 D vom 6. Dezember 1988, 
44/47 D vom 8. Dezember 1989, 45/73 D vom 11. Dezember 
1990, 46/46 D vom 9. Dezember 1991, 47/69 D vom 
14. Dezember 1992, 48/40 D vom 10. Dezember 1993, 
49/35 D vom 9. Dezember 1994, 50/28 D vom 6. Dezember 
1995, 51/127 vom 13. Dezember 1996, 52/60 vom 
10. Dezember 1997, 53/49 vom 3. Dezember 1998 und 54/72 
vom 6. Dezember 1999, 

 in Kenntnis dessen, dass die Palästinaflüchtlinge seit fünf 
Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Existenzgrundlage 
sind, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs36, 

 sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht-
linge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1999 bis 
30. Juni 200037, 

 1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, auf den in ihrer 
Resolution 32/90 F vom 13. Dezember 1977 enthaltenen und in 
späteren einschlägigen Resolutionen wiederholten Appell in ei-
ner Weise zu reagieren, die dem Bedarf der Palästinaflüchtlin-
ge an Hochschul- und Berufsausbildungsmöglichkeiten Rech-
nung trägt; 

 
36 A/55/402. 
37 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 (A/55/13). 
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 2. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, Sonderorga-
nisationen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzlich zu 
ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
mehr Sondermittel für Zuschüsse und Stipendien für Palästina-
flüchtlinge zu veranschlagen; 

 3. dankt allen Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die ihren Resolutionen zu die-
ser Frage nachgekommen sind; 

 4. bittet die betreffenden Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich auch künftig studieren-
den Palästinaflüchtlingen Hilfe für die Hochschulausbildung zu 
gewähren; 

 5. appelliert an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
an die Universität der Vereinten Nationen, den palästinensi-
schen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten pa-
lästinensischen Gebiet großzügige Beiträge zukommen zu las-
sen, darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten Universität 
Jerusalem (El Kuds) für Palästinaflüchtlinge; 

 6. appelliert an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
sonstigen internationalen Organe, Beiträge zur Errichtung von 
Berufsausbildungszentren für Palästinaflüchtlinge zu leisten; 

 7. ersucht das Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder 
der für Zuschüsse und Stipendien veranschlagten Sondermittel 
zu fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den 
Palästinaflüchtlingen zu vergeben; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 55/127 
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38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Malaysia, Marokko, 
Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische 
Emirate und Palästina. 
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55/127. Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 
11. Dezember 1948, 212 (III) vom 19. November 1948, 302 
(IV) vom 8. Dezember 1949 und alle danach verabschiedeten 
Resolutionen zu dieser Frage, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftragten des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1999 bis 30. Juni 
200039, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden 
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästi-
naflüchtlinge im Nahen Osten an den Generalbeauftragten, da-
tiert vom 28. September 2000, das im Bericht des Generalbe-
auftragten enthalten ist40, 

 nach Behandlung der Berichte, die der Generalsekretär ge-
mäß ihren Resolutionen 48/40 E41, 48/40 H42 und 48/40 J43 
vom 10. Dezember 1993 und 49/35 C44 vom 9. Dezember 1994 
vorgelegt hat, 

 unter Hinweis auf die Artikel 100, 104 und 105 der Charta 
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die Vor-
rechte und Immunitäten der Vereinten Nationen45, 

 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten46 auf das seit 1967 besetzte palästinensische Gebiet ein-
schließlich Jerusalems anwendbar ist, 

 
39 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 (A/55/13). 
40 Ebd., S. viii. 
41 A/49/440. 
42 A/49/442. 
43 A/49/443. 
44 A/50/451. 
45 Resolution 22 A (I). 
46 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
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 im Bewusstsein dessen, dass die Palästinaflüchtlinge seit 
mehr als fünf Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Exi-
stenzgrundlage sind, 

 sowie im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Be-
dürfnisse der Palästinaflüchtlinge im gesamten besetzten palä-
stinensischen Gebiet und in den anderen Einsatzgebieten, na-
mentlich in Libanon, in Jordanien und in der Syrischen Arabi-
schen Republik, 

 ferner im Bewusstsein der wertvollen Arbeit, die die mit 
Flüchtlingsfragen befassten Bediensteten des Hilfswerks gelei-
stet haben, indem sie dem palästinensischen Volk, insbe-
sondere den Palästinaflüchtlingen, Schutz gewährt haben, 

 in ernster Sorge über das wachsende Leid der Palästina-
flüchtlinge während der jüngsten tragischen Ereignisse in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems, 
namentlich die Fälle, in denen es Tote und Verletzte gegeben 
hat, 

 in großer Sorge über die nach wie vor kritische Finanzlage 
des Hilfswerks und deren Auswirkungen auf die weitere Bereit-
stellung der notwendigen Dienstleistungen des Hilfswerks an 
die Palästinaflüchtlinge, so auch auf die Notstandsprogramme, 

 im Bewusstsein der Arbeit des Programms des Hilfswerks 
zur Umsetzung des Friedens, 

 unter Hinweis auf die am 13. September 1993 in Washing-
ton erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Re-
gelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch die 
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befrei-
ungsorganisation47 und die darauf folgenden Durchführungsab-
kommen, 

 Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten Ab-
kommen, das in dem Briefwechsel zwischen dem Hilfswerk 
und der Palästinensischen Befreiungsorganisation enthalten 
ist48, 

 im Bewusstsein der Herstellung von Arbeitsbeziehungen 
zwischen dem Beirat des Hilfswerks und der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation im Einklang mit dem Beschluss 48/417 
der Generalversammlung vom 10. Dezember 1993, 

 1. dankt dem Generalbeauftragten des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
sowie allen Mitarbeitern des Hilfswerks für ihre unermüdlichen 
Anstrengungen und ihre wertvolle Arbeit; 

 2. dankt außerdem dem Beirat des Hilfswerks und er-
sucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und die Generalver-
sammlung über seine Aktivitäten, namentlich die vollinhalt-
liche Durchführung des Beschlusses 48/417, unterrichtet zu 
halten; 

 3. nimmt davon Kenntnis, dass der Amtssitz des Hilfs-
werks in Gaza auf der Grundlage des Amtssitzabkommens zwi-
 
47 A/48/486-S/26560, Anlage. 
48 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste Ta-
gung, Beilage 13 (A/49/13), Anhang I. 

schen dem Hilfswerk und der Palästinensischen Behörde opera-
tiv ist; 

 4. erkennt die Unterstützung an, welche die Gaststaaten 
und die Palästinensische Befreiungsorganisation dem Hilfswerk 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben gewähren; 

 5. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die De-jure-
Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten46 zu ak-
zeptieren und sich genauestens an seine Bestimmungen zu hal-
ten; 

 6. fordert Israel außerdem auf, sich hinsichtlich der Si-
cherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks und des Schutzes seiner 
Institutionen sowie der Sicherung der Einrichtungen des Hilfs-
werks in dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich 
Jerusalems an die Artikel 100, 104 und 105 der Charta der 
Vereinten Nationen und an das Übereinkommen über die Vor-
rechte und Immunitäten der Vereinten Nationen45 zu halten; 

 7. fordert Israel ferner auf, insbesondere die Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit der Mitarbeiter, Fahrzeuge und 
Versorgungslieferungen des Hilfswerks, die negative Aus-
wirkungen auf die Tätigkeit des Hilfswerks hat, zu beenden; 

 8. fordert die Regierung Israels abermals auf, dem 
Hilfswerk für die Schäden, die durch die Handlungen der israe-
lischen Seite an seinem Eigentum und seinen Einrichtungen 
entstanden sind, Schadenersatz zu leisten; 

 9. ersucht den Generalbeauftragten, die Ausstellung von 
Personalausweisen an Palästinaflüchtlinge und deren Nach-
kommen im besetzten palästinensischen Gebiet fortzusetzen; 

 10. stellt fest, dass das neue Umfeld, das durch die von 
der Regierung des Staates Israel und der Palästinensischen Be-
freiungsorganisation unterzeichnete Grundsatzerklärung über 
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung47 und 
die darauf folgenden Durchführungsabkommen geschaffen 
wurde, weitreichende Folgen für die Tätigkeit des Hilfswerks 
gehabt hat, das künftig aufgerufen ist, in enger Zusammenarbeit 
mit dem Sonderkoordinator der Vereinten Nationen für den 
Nahostfriedensprozess und Persönlichen Beauftragten des Ge-
neralsekretärs bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation 
und der Palästinensischen Behörde, den Sonderorganisationen 
und der Weltbank auch weiterhin zur Entwicklung der wirt-
schaftlichen und sozialen Stabilität in dem besetzten Gebiet 
beizutragen; 

 11. stellt außerdem fest, dass die Arbeit des Hilfswerks 
auf allen Tätigkeitsgebieten auch in Zukunft unverzichtbar sein 
wird; 

 12. nimmt Kenntnis von dem beträchtlichen Erfolg des 
vom Hilfswerk durchgeführten Programms zur Umsetzung des 
Friedens; 

 13. bekundet ihre Besorgnis über die auf Grund der Fi-
nanzkrise noch bestehenden Sparmaßnahmen, die sich auf die 
Qualität und den Umfang einiger Dienste des Hilfswerks aus-
gewirkt haben; 
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 14. ersucht den Generalbeauftragten erneut, mit der Mo-
dernisierung der Archive des Hilfswerks zu beginnen; 

 15. fordert alle Staaten, Sonderorganisationen und nicht-
staatlichen Organisationen nachdrücklich auf, auch weiterhin 
Beiträge an das Hilfswerk zu entrichten und ihre Beiträge zu 
erhöhen, damit die gegenwärtigen finanziellen Engpässe über-
brückt werden, und das Hilfswerk zu unterstützen, damit es den 
Palästinaflüchtlingen auch weiterhin wirksam die notwendigste 
Hilfe gewähren kann. 

RESOLUTION 55/128 
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55/128. Grundbesitz von Palästinaflüchtlingen und daraus 
erwachsendes Einkommen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 
11. Dezember 1948, 36/146 C vom 16. Dezember 1981 und al-
le danach verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalsekre-
tär gemäß ihrer Resolution 54/74 vom 6. Dezember 1999 vor-
gelegt hat50, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Vergleichs-
kommission der Vereinten Nationen für Palästina für den Zeit-
raum vom 1. September 1999 bis 31. August 200051, 

 
49 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, 
Malaysia, Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Tunesien, 
Vereinigte Arabische Emirate und Palästina. 
50 A/55/428. 
51 A/55/329, Anlage. 

 unter Hinweis darauf, dass in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte52 und in den Grundsätzen des Völkerrechts 
die Grundregel bestätigt wird, dass niemand willkürlich seines 
Eigentums beraubt werden darf, 

 insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V) 
vom 14. Dezember 1950, in der sie die Vergleichskommission 
angewiesen hat, in Absprache mit den beteiligten Parteien 
Maßnahmen zum Schutz der Rechte, des Grundbesitzes und 
der Interessen der arabischen Palästinaflüchtlinge vorzuschrei-
ben, 

 feststellend, dass das Programm zur Erfassung und Schät-
zung arabischen Grundbesitzes laut dem zweiundzwanzigsten 
Sachstandsbericht der Vergleichskommission53 abgeschlossen 
ist und dass das Katasteramt über ein Verzeichnis der arabi-
schen Grundeigentümer und über Unterlagen über die Lage, die 
Größe und andere Merkmale der arabischen Grundstücke ver-
fügt, 

 unter Hinweis darauf, dass die Palästinensische Befreiungs-
organisation und die Regierung Israels im Rahmen des Nahost-
friedensprozesses in der Grundsatzerklärung über Regelungen 
betreffend eine vorläufige Selbstregierung vom 13. September 
199354 übereingekommen sind, Verhandlungen über Fragen im 
Zusammenhang mit dem endgültigen Status aufzunehmen, na-
mentlich über die wichtige Flüchtlingsfrage, 

 1. erklärt erneut, dass die arabischen Palästinaflüchtlin-
ge nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit Anspruch 
auf ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende Einkommen 
haben; 

 2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
Vergleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina al-
le geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen Grund-
besitzes sowie arabischer Vermögenswerte und Grundstücks-
rechte in Israel zu ergreifen; 

 3. dankt für die Arbeiten zur Erhaltung und Modernisie-
rung der vorhandenen Aufzeichnungen der Kommission; 

 4. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur 
Durchführung dieser Resolution alle Einrichtungen und Hilfen 
zur Verfügung zu stellen; 

 5. fordert alle in Betracht kommenden Parteien auf, dem 
Generalsekretär alle in ihrem Besitz befindlichen sachdienli-
chen Informationen über arabischen Grundbesitz sowie arabi-
sche Vermögenswerte und Grundstücksrechte in Israel zur Ver-
fügung zu stellen, die ihm bei der Durchführung dieser Resolu-
tion dienlich sein könnten; 

 
52 Resolution 217 A (III). 
53 Official Records of the General Assembly, Nineteenth Session, Annexes, 
Anhang 11, Dokument A/5700. 
54 A/48/486-S/26560, Anlage. 
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 6. fordert die palästinensische und die israelische Seite 
nachdrücklich auf, sich bei den im Rahmen des Nahostfrie-
densprozesses stattfindenden Verhandlungen über den end-
gültigen Status wie vereinbart mit der wichtigen Frage des 
Grundbesitzes der Palästinaflüchtlinge und des daraus erwach-
senden Einkommens zu befassen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 55/129 
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55/129. Universität Jerusalem (El Kuds) für Palästina-
flüchtlinge 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 G vom 
16. Dezember 1981, 37/120 C vom 16. Dezember 1982, 
38/83 K vom 15. Dezember 1983, 39/99 K vom 14. Dezember 
1984, 40/165 D und K vom 16. Dezember 1985, 41/69 K vom 
3. Dezember 1986, 42/69 K vom 2. Dezember 1987, 43/57 J 
vom 6. Dezember 1988, 44/47 J vom 8. Dezember 1989, 
45/73 J vom 11. Dezember 1990, 46/46 J vom 9. Dezember 
1991, 47/69 J vom 14. Dezember 1992, 48/40 I vom 
10. Dezember 1993, 49/35 G vom 9. Dezember 1994, 50/28 G 
vom 6. Dezember 1995, 51/130 vom 13. Dezember 1996, 
52/63 vom 10. Dezember 1997, 53/52 vom 3. Dezember 1998 
und 54/75 vom 6. Dezember 1999, 
 
55 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, 
Malaysia, Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Tunesien, 
Vereinigte Arabische Emirate und Palästina. 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs56, 

 sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht-
linge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1999 bis 
30. Juni 200057, 

 1. betont die Notwendigkeit eines Ausbaus des Bil-
dungssystems in dem seit dem 5. Juni 1967 von Israel besetzten 
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und ins-
besondere die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten U-
niversität; 

 2. ersucht den Generalsekretär, gemäß Resolution 
35/13 B der Generalversammlung vom 3. November 1980 und 
unter gebührender Berücksichtigung der mit dieser Resolution 
im Einklang stehenden Empfehlungen auch weiterhin alles zur 
Errichtung der Universität Jerusalem (El Kuds) zu tun; 

 3. fordert die Besatzungsmacht Israel abermals auf, bei 
der Durchführung dieser Resolution mitzuarbeiten und die 
Hindernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der Uni-
versität Jerusalem (El Kuds) entgegenstellt; 

 4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über den Stand der 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 55/130 

��������	�
�� �� 
�� ��� �������	���� �� �� �������� ����� �� ��������� 
��
��������� !�"##"#)&�%	���� ��'��� 	� �	���������	�����������	�����	�(&*�	������	
� +������	���� �
 $& ������������ ,	� �����-

������������	�����.�/����������	������	���
0���
��������	
������0����	��0����� 

�����0����
���0������0��	���0��	��0�����0��	1	���0�������0���	�	���0���	������ 
���� 0�2	�� 3���� 0��
	� 4�	��� 4�	��� 46�� 
781�	��� ����2���	���� ���2������	2 :�����
����	��	� ���
��� ��	����� +����+�����+����
��+	����+/����=�	�	� 8�
	��� 8�
����	���
8��� !8����	����5����	2'� >����� >��
��	���:����
�����:�����
��:�����:��	��:����	���
:������� :��� :,�	�� ?���	���� ���2�
���2���	���� 5����	2� ?	������ ?	�/��� ����	����
��������	�	;��<�
����2���<���/�	��<���
	1���<��	�<�����<���22��<������	���<��	�	��
<�@	2�� <�����	2� </������ A��	�	�� A����� A	���	�� B���� ��2	����� ������� ���� 
A��	���� ������/� ��	�	��	���� *���	�� *�
	 ����	��� *������� *	����,�� *	������ *�	
?��2�� *�� ?�	�� *E
���	2�� *
��� *,��	���
� */�	���� ����	���� 5����	2� F��	���
� F����
F����
�F���	��� FE�2�	� G���
��G���/��������������������	�	�������	������	�����
����	�	��� 5����	2 F�����	�� �	������ %/�����
���	�	
� 8������ ����	�	��� *������ 1�� ����	2��
�
�����
�	
���
����� ������	�	��� �����	��� .��	��	��� ������	��� 0���	��� 0����	��� �9 

�����2����������
����	�	2��	����5����	2� ������	��;�����,	����5����	2<���
��	���
������
� 3	
���	� 3	�����
� 3���2��	���+����	���+�	��������
�+��������=��
����8����
� 8� 
���
� 8���	��� >���	2�� >����� >�����,	��, :���
�� :���������� :	��	�	����� :����	��� ?������
�
?	���������	�� ?	����� ?@������<�������	������<	2�����	��!3D
��	����*������1��'�<��� 
���A���A�������
�A	�������A	�
�����
��A��,�����C������	���������������������
5����	2 :����� 5����	2 <��
�� 5�9�	��� 5��	���� 3D
����	��� *��������� *����� *��
<��	��� *��,�
��� *��,�2�	� *��,��	��� *���	��� F����� F������	����5����	2� G2��	��� G� 
����� ����	�	���� :D�	���	�� +��H��	����	�� �
 A��
	����
� 
 
56 A/55/425. 
57 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 (A/55/13). 
58 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Katar, Kuba, Indonesien, Jemen, Jordanien, Kuwait, 
Malaysia, Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Tunesien, 
Vereinigte Arabische Emirate und Palästina. 
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55/130. Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersu-
chung israelischer Praktiken, die die Menschen-
rechte des palästinensischen Volkes und anderer 
Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, 

 sowie geleitet von den Grundsätzen des humanitären Völ-
kerrechts, insbesondere dem Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten59, sowie von den internationalen Normen auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, insbesondere der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte60 und den Internationalen Menschenrechts-
pakten61, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, nament-
lich die Resolution 2443 (XXIII) vom 19. Dezember 1968, und 
die einschlägigen Resolutionen der Menschenrechtskom-
mission, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

 im Bewusstsein der nachhaltigen Auswirkungen des Auf-
stands ("Intifada") des palästinensischen Volkes, 

 in der Überzeugung, dass die Besetzung an sich bereits eine 
schwere Verletzung der Menschenrechte darstellt, 

 in ernster Sorge über die jüngsten tragischen Ereignisse seit 
dem 28. September 2000, namentlich die Anwendung übermä-
ßiger Gewalt gegen palästinensische Zivilpersonen durch die 
israelischen Besatzungstruppen, die zahlreiche Tote und 
Verletzte gefordert haben, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen62, sowie der einschlägigen Berichte des 
Generalsekretärs63, 

 unter Hinweis auf die am 13. September 1993 in Washing-
ton erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Re-
gelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch die 
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befrei-
ungsorganisation64 sowie die darauf folgenden Durchführungs-
abkommen, namentlich das am 28. September 1995 in Wa-
shington unterzeichnete Israelisch-palästinensische Interimsab-
kommen über das Westjordanland und den Gazastreifen65, und 
auf die am 4. September 1999 erfolgte Unterzeichnung der 
Vereinbarung von Scharm esch-Scheich, 
 
59 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
60 Resolution 217 A (III). 
61 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
62 A/55/373 und Add.1 sowie A/55/453. 
63 A/55/261-265. 
64 A/48/486-S/26560, Anlage. 
65 A/51/889-S/1997/357, Anlage. 

 der Hoffnung Ausdruck verleihend, dass die israelische Be-
setzung mit den im Friedensprozess erzielten Fortschritten ein 
Ende finden wird und die Menschenrechte des palä-
stinensischen Volkes somit nicht mehr verletzt werden, 

 1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm von 
der Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie seine 
Unparteilichkeit; 

 2. verlangt, dass Israel mit dem Sonderausschuss bei der 
Erfüllung seines Auftrags zusammenarbeitet; 

 3. missbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die die 
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer A-
raber der besetzten Gebiete verletzen, wie sie aus den Berich-
ten des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum hervor-
gehen; 

 4. bekundet ihre ernste Besorgnis über die infolge israe-
lischer Praktiken und Maßnahmen bestehende Situation in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems 
und verurteilt insbesondere die Anwendung übermäßiger Ge-
walt in den letzten Wochen, die mehr als einhundertundsechzig 
Tote unter den Palästinensern und Tausende von Verletzten ge-
fordert hat; 

 5. ersucht den Sonderausschuss, bis zur vollständigen 
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen Politi-
ken und Praktiken in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel be-
setzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen, 
insbesondere Israels Nichteinhaltung der Bestimmungen des 
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten59, und sich nach Bedarf mit dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im Einklang mit 
dessen Vorschriften ins Benehmen zu setzen, um sicherzustel-
len, dass das Wohlergehen und die Menschenrechte der Völker 
der besetzten Gebiete gewährleistet sind, und ersucht ihn fer-
ner, dem Generalsekretär so bald wie möglich und danach je 
nach Bedarf Bericht zu erstatten; 

 6. ersucht den Sonderausschuss außerdem, dem Gene-
ralsekretär regelmäßig periodische Berichte über die jeweilige 
Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Jerusalems vorzulegen; 

 7. ersucht den Sonderausschuss ferner, die Behandlung 
von Gefangenen in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel besetz-
ten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, 

 a) dem Sonderausschuss alle erforderlichen Hilfen zu 
gewähren, auch soweit diese für seine Besuche in den besetzten 
Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution 
genannten israelischen Politiken und Praktiken untersuchen 
kann; 
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 b) dem Sonderausschuss erforderlichenfalls auch künftig 
zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die ihn bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen; 

 c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 genannten periodi-
schen Berichte regelmäßig zukommen zu lassen; 

 d) über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-
formation mit allen verfügbaren Mitteln für eine möglichst wei-
te Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie von 
Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeitsergebnisse 
zu sorgen und nötigenfalls vergriffene Berichte des Sonderaus-
schusses neu aufzulegen; 

 e) der Generalversammlung auf ihrer sechsundfünfzig-
sten Tagung über die Aufgaben Bericht zu erstatten, die ihm 
mit dieser Resolution übertragen worden sind; 

 9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen-
rechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der be-
setzten Gebiete beeinträchtigen" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer sechsundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 55/131 
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66 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Kuba, Kuwait, 
Malaysia, Mauretanien, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Tunesien, 
Vereinigte Arabische Emirate und Palästina. 

55/131. Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische Ge-
biet einschließlich Jerusalems und die anderen be-
setzten arabischen Gebiete 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen67, sowie der einschlägigen Berichte des 
Generalsekretärs68, 

 in Anbetracht dessen, dass die Förderung der Achtung der 
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen völ-
kerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden Ver-
pflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen gehört, 

 feststellend, dass auf Initiative der Regierung der Schweiz 
in ihrer Eigenschaft als Verwahrerin des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten69 vom 27. bis 29. Oktober 1998 in Genf eine 
Sachverständigentagung der Hohen Vertragsparteien über die 
Problematik der Anwendung des Abkommens im Allgemeinen 
und insbesondere in besetzten Gebieten veranstaltet wurde, 

 sowie feststellend, dass die Hohen Vertragsparteien des 
Vierten Genfer Abkommens, wie von der Generalversammlung 
in ihrer Resolution ES-10/6 vom 9. Februar 1999 empfohlen, 
am 15. Juli 1999 erstmals eine Konferenz über Maßnahmen zur 
Durchsetzung des Abkommens in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet einschließlich Jerusalems und zur Sicherstellung 
seiner Einhaltung im Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 
der vier Genfer Abkommen70 abgehalten haben, und in Kennt-
nis der von der Konferenz verabschiedeten Erklärung, 

 betonend, dass sich die Besatzungsmacht Israel genauestens 
an ihre Verpflichtungen auf Grund des Völkerrechts zu halten 
hat, 

 1. erklärt erneut, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten69 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Je-
rusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische 
Gebiete Anwendung findet; 

 2. verlangt, dass Israel die De-jure-Anwendbarkeit des 
Abkommens auf das besetzte palästinensische Gebiet ein-

 
67 A/55/373 und Add.1 sowie A/55/453. 
68 A/55/261-265. 
69 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
70 Ebd., Nr. 970-973. 
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schließlich Jerusalems und andere seit 1967 von ihm besetzte 
arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die Be-
stimmungen des Abkommens hält; 

 3. fordert alle Vertragsstaaten des Abkommens auf, im 
Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer Ab-
kommen70 alles zu tun, um in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Is-
rael besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner Bestim-
mungen durch die Besatzungsmacht Israel sicherzustellen; 

 4. wiederholt die Notwendigkeit der raschen Umsetzung 
der in ihren Resolutionen ES-10/3 vom 15. Juli 1997, ES-10/4 
vom 13. November 1997, ES-10/5 vom 17. März 1998, 
ES-10/6 vom 9. Februar 1999 und ES-10/7 vom 20. Oktober 
2000 enthaltenen Empfehlungen betreffend die Sicherstellung 
der Achtung der Bestimmungen des Abkommens durch die Be-
satzungsmacht Israel; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 55/132 
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71 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Kuba , Kuwait, 
Malaysia, Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Tunesien, 
Vereinigte Arabische Emirate und Palästina. 

55/132. Israelische Siedlungen in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und in 
dem besetzten syrischen Golan 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen und in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, nament-
lich die auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiede-
ten Resolutionen, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom 
22. November 1967, 446 (1979) vom 22. März 1979, 465 
(1980) vom 1. März 1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember 
1981, 

 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten72 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Je-
rusalems und den besetzten syrischen Golan Anwendung fin-
det, 

 im Bewusstsein des in Madrid eingeleiteten Nahostfriedens-
prozesses und der zwischen den Parteien erzielten Überein-
künfte, insbesondere der Grundsatzerklärung vom 13. Sep-
tember 1993 über Regelungen betreffend eine vorläufige 
Selbstregierung73, sowie der darauf folgenden Durchführungs-
abkommen, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Fortset-
zung der Siedlungstätigkeit durch Israel, namentlich des Baus 
der Siedlung am Dschebel Abu Ghneim, unter Verstoß gegen 
das humanitäre Völkerrecht, die einschlägigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen und die zwischen den Parteien erzielten 
Übereinkünfte, 

 unter Berücksichtigung der schädlichen Auswirkungen, die 
die israelischen Siedlungspolitiken, -beschlüsse und 
-aktivitäten auf den Nahostfriedensprozess haben, 

 insbesondere ernsthaft besorgt über die gefährliche Situa-
tion, die durch die Handlungen der illegalen, bewaffneten israe-
lischen Siedler in dem besetzten Gebiet entstanden ist, wie 
durch das am 25. Februar 1994 von einem illegalen israeli-
schen Siedler in Al-Khalil verübte Massaker an palästinensi-
schen Gottesdienstbesuchern sowie durch die Ereignisse der 
letzten Wochen veranschaulicht wird, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs74, 

 1. erklärt erneut, dass die israelischen Siedlungen in 
dem palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und in 
dem besetzten syrischen Golan unrechtmäßig sind und ein Hin-
dernis für den Frieden und die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung darstellen; 

 
72 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
73 A/48/486-S/26560, Anlage. 
74 A/55/263. 
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 2. fordert Israel auf, die De-jure-Anwendbarkeit des 
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten72 auf das besetzte palästi-
nensische Gebiet einschließlich Jerusalems und den besetzten 
syrischen Golan zu akzeptieren und sich genauestens an die 
Bestimmungen des Abkommens, insbesondere des Artikels 49, 
zu halten; 

 3. verlangt die vollständige Einstellung des Baus der 
Siedlung am Dschebel Abu Ghneim und der gesamten israeli-
schen Siedlungstätigkeit in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet einschließlich Jerusalems und in dem besetzten syri-
schen Golan; 

 4. unterstreicht die Notwendigkeit der vollinhaltlichen 
Durchführung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 18. März 1994, in der der Rat unter anderem die Besat-
zungsmacht Israel aufgefordert hat, auch weiterhin Maßnahmen 
zu beschließen und durchzuführen, so unter anderem auch die 
Beschlagnahmung von Waffen, mit dem Ziel, rechtswidrige 
Gewalthandlungen seitens der israelischen Siedler zu verhin-
dern, und in der er gefordert hat, dass Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Sicherheit und den Schutz der palästinensi-
schen Zivilpersonen in dem besetzten Gebiet zu gewährleisten; 

 5. wiederholt ihre Aufforderung, rechtswidrige Gewalt-
handlungen seitens der israelischen Siedler zu verhindern, ins-
besondere im Lichte der jüngsten Entwicklungen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 55/133 
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55/133. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet einschließlich Jerusalems beein-
trächtigen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich derjenigen, die auf ihrer zehnten Notstandssonder-
tagung verabschiedet wurden, sowie auf die Resolutionen der 
Menschenrechtskommission, 

 eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats, zuletzt Resolution 904 (1994) vom 18. März 1994, Reso-
lution 1073 (1996) vom 28. September 1996 und Resolution 
1322 (2000) vom 7. Oktober 2000, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen76, sowie der Berichte des General-
sekretärs77, 

 im Bewusstsein der Verantwortung der internationalen Ge-
meinschaft für die Förderung der Menschenrechte und die Ge-
währleistung der Achtung des Völkerrechts, 

 in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs, 

 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten78 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Je-
rusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische 
Gebiete Anwendung findet, 

 betonend, dass die im Rahmen des Nahostfriedensprozesses 
geschlossenen israelisch-palästinensischen Übereinkünfte ein-
gehalten werden müssen, 

 Kenntnis nehmend vom Abzug der israelischen Armee aus 
dem Gazastreifen und dem Gebiet von Jericho und den nach-
folgenden israelischen Umdislozierungen, im Einklang mit den 
zwischen den Vertragsparteien erzielten Übereinkünften, sowie 
feststellend, dass die vereinbarte dritte Phase der Umdislozie-
rung nicht durchgeführt wurde, 

 besorgt über die anhaltende Verletzung der Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht Isra-
el, insbesondere über die Anwendung der kollektiven Bestra-
fung, die Abriegelung von Gebieten, die Annexion und die Er-
richtung von Siedlungen, sowie über die Maßnahmen, die Isra-
el nach wie vor zur Änderung des Rechtsstatus, der geografi-

 
76 A/55/373 und Add.1 sowie A/55/453. 
77 A/55/261-265. 
78 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
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schen Beschaffenheit und der demografischen Zusammenset-
zung des besetzten palästinensischen Gebiets einschließlich Je-
rusalems ergreift, 

 zutiefst besorgt über die tragischen Ereignisse seit dem 
28. September 2000, die zahlreiche Tote und Verletzte, zumeist 
unter den Palästinensern, gefordert haben, 

 ernsthaft besorgt über die gravierenden Einschränkungen 
der Bewegungsfreiheit palästinensischer Personen und Güter, 

 mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für die auf dem Gip-
feltreffen von Scharm esch-Scheich (Ägypten) erzielten Ver-
einbarungen und alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf-
fordernd, diesen Vereinbarungen aufrichtig und unverzüglich 
Folge zu leisten, 

 überzeugt von der positiven Wirkung einer vorübergehen-
den internationalen beziehungsweise ausländischen Präsenz in 
dem besetzten palästinensischen Gebiet auf die Sicherheit und 
den Schutz des palästinensischen Volkes, 

 denjenigen Ländern ihren Dank für ihren positiven Beitrag 
bekundend, die sich an der Vorübergehenden internationalen 
Präsenz in Hebron beteiligt haben, 

 überzeugt von der Notwendigkeit der vollinhaltlichen 
Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrats 904 (1994), 
1073 (1996) und 1322 (2000), 

 1. stellt fest, dass alle Maßnahmen, welche die Besat-
zungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich Jerusalems unter Verletzung der einschlägigen 
Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten78 und unter 
Zuwiderhandlung gegen die einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats ergriffen hat, unrechtmäßig sind und keine Gültig-
keit besitzen und dass diese Maßnahmen sofort einzustellen sind; 

 2. verurteilt die Gewalthandlungen, insbesondere die 
Anwendung übermäßiger Gewalt gegen palästinensische Zivil-
personen, die Verletzte und Tote gefordert haben; 

 3. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Prakti-
ken und Handlungen unterlässt, die die Menschenrechte des pa-
lästinensischen Volkes verletzen; 

 4. unterstreicht die Notwendigkeit, die territoriale Un-
versehrtheit des gesamten besetzten palästinensischen Gebiets 
zu erhalten und die Bewegungsfreiheit von Personen und Gü-
tern in dem Gebiet, namentlich die Aufhebung der Beschrän-
kungen für die Einreise nach und die Ausreise aus Ost-
Jerusalem, und die Bewegungsfreiheit im Verkehr mit den üb-
rigen Teilen der Welt zu gewährleisten; 

 5. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, im Einklang 
mit den geschlossenen Abkommen die Freilassung aller noch 
willkürlich in Haft oder in Strafgefangenschaft befindlichen Pa-
lästinenser zu beschleunigen; 

 6. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf, alle 
Grundfreiheiten des palästinensischen Volkes uneingeschränkt 
zu achten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 55/134 
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55/134. Der besetzte syrische Golan 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen80, 

 zutiefst besorgt darüber, dass sich der seit 1967 besetzte sy-
rische Golan nach wie vor unter israelischer militärischer Be-
setzung befindet, 

 unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981, 

 sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Reso-
lutionen, zuletzt Resolution 54/80 vom 6. Dezember 1999, 

 
79 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Kuba, Kuwait, 
Libanon, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Oman, Pakistan, Saudi-
Arabien, Sudan, Syrisch-Arabische Republik, Tunesien, Vereinigte 
Arabische Emirate und Palästina. 
80 A/55/373 und Add.1 sowie A/55/453. 
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 nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär 
gemäß Resolution 54/80 vorgelegt hat81, 

 unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutionen, 
in denen sie Israel unter anderem aufgefordert hat, seine Beset-
zung der arabischen Gebiete zu beenden, 

 erneut die Unrechtmäßigkeit des Beschlusses Israels vom 
14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syrischen Go-
lan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwal-
tung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion dieses Ge-
biets geführt hat, 

 erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb nach 
dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Na-
tionen, unzulässig ist, 

 sowie erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten82 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet, 

 eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats 
vom 14. Juni 1967, 

 mit Genugtuung über die Einberufung der Friedenskonfe-
renz über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der 
Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. No-
vember 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die 
Verwirklichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften 
Friedens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber 
Ausdruck verleihend, dass der Friedensprozess bei allen Ver-
handlungen ins Stocken geraten ist, 

 1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den einschlä-
gigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan Folge 
zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats, worin der Rat unter anderem beschlossen hat, dass 
der Beschluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem 
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-
terstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wirkung 
ist, und verlangt hat, dass die Besatzungsmacht Israel ihren Be-
schluss umgehend rückgängig macht; 

 2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äuße-
ren Erscheinungsbildes, der demografischen Zusammenset-
zung, der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des be-
setzten syrischen Golan und insbesondere die Errichtung von 
Siedlungen zu unterlassen; 

 3. stellt fest, dass alle bisherigen oder künftigen Gesetz-
gebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen der 
Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Er-
scheinungsbildes und des Rechtsstatus des besetzten syrischen 
Golan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante 
Verletzung des Völkerrechts und des Genfer Abkommens vom 

 
81 A/55/265. 
82 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 

12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten82 darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben; 

 4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den sy-
rischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die israeli-
sche Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise auf-
zuzwingen, und von Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Be-
völkerung des besetzten syrischen Golan abzulassen; 

 5. missbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten durch Israel; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der ge-
nannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen und 
-handlungen anzuerkennen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 55/135 
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55/135. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des 
Fragenkomplexes der Friedenssicherungseinsätze 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom 
18. Februar 1965 und alle anderen einschlägigen Resolutionen, 

 insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 54/81 B 
vom 25. Mai 2000, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen84, dem Bericht der 
Sachverständigengruppe für die Friedensmissionen der Verein-
ten Nationen85 und dem Bericht des Generalsekretärs über die 
Umsetzung des Berichts der Sachverständigengruppe86, 

 1. begrüßt den Bericht des Sonderausschusses für Frie-
denssicherungseinsätze87; 

 2. schließt sich den Vorschlägen, Empfehlungen und 
Schlussfolgerungen des Sonderausschusses an, die in seinem 
Bericht enthalten sind; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten, das Sekretariat und die 
zuständigen Organe der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, 

 
83 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom 
Informationsausschuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Japan, 
Kanada, Nigeria und Polen. 
84 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 1 (A/55/1). 
85 Siehe A/55/305-S/2000/809. 
86 A/55/502. 
87 A/C.4/55/6. 
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alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vorschlä-
ge, Empfehlungen und Schlussfolgerungen des Sonderaus-
schusses umzusetzen; 

 4. beschließt, dass der Sonderausschuss im Einklang mit 
seinem Mandat seine Bemühungen um eine umfassende Über-
prüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssi-
cherungseinsätze fortsetzen, die Umsetzung seiner früheren 
Vorschläge überprüfen und über neue Vorschläge beraten soll, 
um die Kapazität der Vereinten Nationen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben auf diesem Gebiet zu erhöhen; 

 5. ersucht den Sonderausschuss, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über 
seine Tätigkeit vorzulegen; 

 6. beschließt, den Punkt "Umfassende Überprüfung aller 
Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssicherungsein-
sätze" auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung offen zu halten. 

RESOLUTIONEN 55/136 A und B 
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55/136. Informationsfragen 

A 

INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT 

 Die Generalversammlung, 

 Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Informationsausschusses89, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General-
sekretärs über Informationsfragen90, 

 fordert mit Nachdruck, dass alle Länder, die Organisationen 
des gesamten Systems der Vereinten Nationen und alle ande-
ren, die es angeht, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die 
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die Grund-
sätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der Unabhän-
gigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medien, zutiefst 
besorgt über die zwischen den entwickelten Ländern und den 
Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und die sich auf 
Grund dieser Disparitäten ergebenden Folgen jedweder Art, die 
sich auf die Fähigkeit der öffentlichen, privaten oder sonstigen 
Medien sowie von Einzelpersonen in den Entwicklungsländern 
auswirken, Informationen zu verbreiten und ihre Auffassungen 
sowie ihre kulturellen und ethischen Wertvorstellungen mittels 
ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzuteilen und die Viel-
falt der Informationsquellen und den freien Zugang zu Informa-
tionen zu sichern, in Anerkennung der in diesem Kontext erho-
benen Forderung nach einer, wie es in den Vereinten Nationen 
und in anderen internationalen Foren heißt, "neuen Welt-

 
88 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom 
Informationsausschuss vorgelegt. 
89 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 21 (A/55/21). 
90 A/55/452. 

informations- und –kommunikationsordnung, die als ein in 
ständiger Entwicklung begriffener Prozess zu sehen ist", 

 a) zusammenarbeiten und zusammenwirken, um die be-
stehenden Disparitäten im Informationsfluss auf allen Ebenen 
zu verringern, indem sie den Ausbau der Kommunika-
tionsinfrastrukturen und -kapazitäten in den Entwicklungslän-
dern stärker unterstützen, unter gebührender Berücksichtigung 
der Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie diesen 
Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den öffentli-
chen, privaten oder sonstigen Medien in den Entwicklungslän-
dern zu gestatten, frei und unabhängig ihre eigene In-
formations- und Kommunikationspolitik zu entwickeln, Medien 
und Einzelpersonen stärker am Kommunikationsprozess zu 
beteiligen und einen freien Informationsfluss auf allen Ebenen 
sicherzustellen; 

 b) sicherstellen, dass Journalisten ihrer beruflichen Tä-
tigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können, und 
alle tätlichen Angriffe auf sie entschieden verurteilen; 

 c) Unterstützung gewähren, damit die praktischen Aus-
bildungsprogramme für Presse-, Rundfunk- und Fernsehjourna-
listen öffentlicher, privater und sonstiger Medien in den Ent-
wicklungsländern beibehalten und ausgebaut werden; 

 d) regionale Bemühungen und die Zusammenarbeit zwi-
schen den Entwicklungsländern sowie die Zusammenarbeit 
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern fördern, um das Kommunikationspotenzial zu 
stärken und die Medieninfrastruktur und die Kommunikations-
technologien in den Entwicklungsländern, insbesondere in den 
Bereichen Ausbildung und Informationsverbreitung, zu verbes-
sern; 

 e) sich zusätzlich zur bilateralen Zusammenarbeit bemü-
hen, den Entwicklungsländern und ihren öffentlichen, privaten 
oder sonstigen Medien unter gebührender Berücksichtigung ih-
rer Interessen und Bedürfnisse im Informationsbereich sowie 
der im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen bereits ge-
troffenen Maßnahmen jede nur mögliche Unterstützung und 
Hilfe zu gewähren, wozu insbesondere auch folgende Maß-
nahmen gehören: 

   i) die Entwicklung der menschlichen und technischen 
Ressourcen, die für die Verbesserung der Informati-
ons- und Kommunikationssysteme in den Entwick-
lungsländern unerlässlich sind, und die Unterstützung 
bei der Fortführung und dem Ausbau praktischer Aus-
bildungsprogramme, wie etwa derjenigen, die in den 
Entwicklungsländern unter öffentlicher wie auch pri-
vater Schirmherrschaft bereits überall durchgeführt 
werden; 

  ii) die Schaffung von Bedingungen, die es den Entwick-
lungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder 
sonstigen Medien ermöglichen, unter Einsatz ihrer na-
tionalen und regionalen Ressourcen über die ihren na-
tionalen Bedürfnissen entsprechenden Kommuni-
kationstechnologien wie auch über die erforderlichen 
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Programme, insbesondere für Hörfunk- und Fernseh-
sendungen, zu verfügen; 

 iii) die Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von 
subregionalen, regionalen und interregionalen Fern-
meldeverbindungen, insbesondere zwischen Entwick-
lungsländern; 

 iv) nach Bedarf die Erleichterung des Zugangs der Ent-
wicklungsländer zu den auf dem freien Markt erhältli-
chen modernen Kommunikationstechnologien; 

 f) volle Unterstützung für das von der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
getragene Internationale Medienentwicklungsprogramm91 ge-
währen, mit dem öffentliche wie private Medien unterstützt 
werden sollen. 

B 

INFORMATIONSPOLITIK UND INFORMATIONSTÄTIGKEIT 

DER VEREINTEN NATIONEN 

 Die Generalversammlung, 

 erneut auf ihren Beschluss hinweisend, die Rolle des Infor-
mationsausschusses als ihr wichtigstes Nebenorgan für die Ab-
gabe von Empfehlungen an die Generalversammlung im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung 
Presse und Information zu konsolidieren, 

 der Auffassung des Generalsekretärs zustimmend, dass In-
formation und Kommunikation in den Mittelpunkt des strategi-
schen Managements der Vereinten Nationen gestellt werden 
sollten und dass es auf allen Ebenen der Organisation eine 
Kommunikationskultur geben sollte, die dafür sorgt, dass die 
Völker der Welt über die Ziele und die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen in vollem Umfang informiert werden, 

 1. bekräftigt ihre Resolution 13 (I) vom 13. Februar 
1946, mit der sie die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und 
Information geschaffen hat; 

 2. bringt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass das 
Gefälle zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie weiter zugenommen hat und dass die meisten 
Entwicklungsländer aus der derzeitigen Revolution im Informa-
tions- und Technologiebereich keinen Nutzen ziehen, und un-
terstreicht in dieser Hinsicht die Notwendigkeit, die Ungleich-
gewichte in der globalen Informations- und Technologierevolu-
tion zu beheben, um sie gerechter, ausgewogener und wirksa-
mer zu machen; 

 3. begrüßt Liberia und Mosambik als neue Mitglieder 
des Informationsausschusses; 
 
91 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, Records of the General Conference, Twenty-first Session, Bel-
grade, 23 September to 28 October 1980, Vol. 1, Resolutions, Ab-
schnitt III.4, Resolution 4/21. 

 4. fordert den Generalsekretär auf, die die Informations-
politik und die Informationstätigkeit der Vereinten Nationen 
betreffenden Empfehlungen in Ziffer 2 ihrer Resolu-
tion 48/44 B vom 10. Dezember 1993 und in anderen von der 
Generalversammlung erteilten Mandaten weiter vollinhaltlich 
umzusetzen; 

 5. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Neuausrichtung der Informations- und Kommunika-
tionstätigkeit der Vereinten Nationen92 und ermutigt ihn, unter 
Betonung der Notwendigkeit, die Auffassungen der Mitglied-
staaten zu berücksichtigen, seine Bemühungen um die Neuaus-
richtung fortzusetzen, und ersucht ihn, dem Informa-
tionsausschuss auf seiner dreiundzwanzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

 6. begrüßt die von der Hauptabteilung Presse und Infor-
mation unternommenen Initiativen zur Stärkung der Öffent-
lichkeitsarbeit der Vereinten Nationen und betont in dieser 
Hinsicht, wie wichtig es ist, dass die Vereinten Nationen, die 
Sonderorganisationen und die an der Öffentlichkeitsarbeit be-
teiligten Programme und Fonds des Systems der Vereinten Na-
tionen einen kohärenten und ergebnisorientierten Ansatz ver-
folgen und dass Mittel zur Durchführung dieser Initiativen be-
reitgestellt werden; 

 7. betont, dass die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion im Rahmen ihrer Neuausrichtung ihre Tätigkeit auf denje-
nigen Gebieten weiterführen und verbessern soll, die für die 
Entwicklungsländer und gegebenenfalls andere Länder mit be-
sonderen Bedürfnissen, namentlich die Übergangsländer, von 
besonderem Interesse sind, und dass diese Neuausrichtung dazu 
beitragen soll, die zwischen den Entwicklungsländern und den 
entwickelten Ländern bestehende Kluft auf dem außerordent-
lich wichtigen Gebiet der Information und Kommunikation zu 
überbrücken; 

 8. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekre-
tärs93 über das Programm 23, Öffentlichkeitsarbeit, im Entwurf 
des mittelfristigen Plans für den Zeitraum 2002-2005 und – be-
tonend, dass die in dem Entwurf enthaltenen umfassenden Ziele 
im Einklang mit den Zielen stehen sollten, die in den entspre-
chenden Resolutionen der Generalversammlung über Informa-
tionsfragen festgelegt sind – ersucht den Generalsekretär, dem 
Programm- und Koordinierungsausschuss den Entwurf unter 
Berücksichtigung der von dem Ausschuss auf seiner zweiund-
zwanzigsten Tagung im Einklang mit Abschnitt I der Ver-
sammlungsresolution 53/207 vom 18. Dezember 1998 vorge-
nommenen Änderungen zur Behandlung vorzulegen; 

 9. ersucht den Generalsekretär, bei den Bemühungen, 
die Völker der Welt in vollem Umfang über die Ziele und die 
Tätigkeit der Vereinten Nationen zu informieren, insbesondere 
die Bildungseinrichtungen als wichtige und unverzichtbare 
Partner in den Mittelpunkt zu stellen; 

 
92 A/AC.198/2000/2. 
93 A/AC.198/2000/8. 
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 10. legt dem Generalsekretär nahe, die Konsultationsme-
chanismen zwischen der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion und den anderen Fachabteilungen des Sekretariats, insbe-
sondere denjenigen, die sich mit Entwicklungsfragen befassen, 
weiter zu verstärken; 

 11. erklärt erneut, dass die Informationszentren der Ver-
einten Nationen die Tätigkeit und die Leistungen der Vereinten 
Nationen auf den Gebieten wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung, Armutsbekämpfung, Schuldenerleichterung, Ge-
sundheit, Bildung, Beseitigung des Analphabetentums, Frauen-
rechte, Kinderrechte, Not von Kindern in bewaffneten Konflik-
ten, sexuelle Ausbeutung von Kindern, Beseitigung des Dro-
genhandels und Umweltfragen sowie andere bedeutende Fragen 
auch weiterhin in der Öffentlichkeit bekannt machen sollen; 

 12. begrüßt den Beitrag der Hauptabteilung Presse und 
Information zu den Anstrengungen, die der Generalsekretär un-
ternimmt, um die digitale Kluft zu schließen und so das Wirt-
schaftswachstum zu stimulieren und das fortbestehende Gefälle 
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungslän-
dern zu verringern, und ersucht in diesem Zusammenhang die 
Hauptabteilung, ihre Rolle noch weiter auszubauen; 

 13. erinnert an ihre Resolution 54/113 vom 10. Dezember 
1999 betreffend die Erklärung des Jahres 2001 zum Jahr des 
Dialogs zwischen den Kulturen und legt dem Generalsekretär 
nahe, die Kapazitäten der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit auszubauen, mit 
dem Ziel, Informationen zu verbreiten und die Aufmerksamkeit 
weltweit auf den Dialog zwischen den Kulturen und auf die 
Auswirkungen zu lenken, die dieser auf die Förderung der ge-
genseitigen Verständigung, der Toleranz, der friedlichen Ko-
existenz und der internationalen Zusammenarbeit haben könn-
te; 

 14. begrüßt den Beschluss der Hauptabteilung Presse und 
Information, eine neue Web-Seite einzurichten, um das Jahr 
des Dialogs zwischen den Kulturen in der Öffentlichkeit be-
kannt zu machen, und ersucht den Generalsekretär, die Me-
dienkampagne fortzusetzen, um sicherzustellen, dass dem Jahr 
breitestmögliche internationale Unterstützung zuteil wird, und 
dem Informationsausschuss auf seiner dreiundzwanzigsten Ta-
gung darüber sowie über alle diesbezüglichen Folgemaßnah-
men Bericht zu erstatten; 

 15. erinnert an ihre Resolutionen 53/202 vom 17. De-
zember 1998 und 54/254 vom 15. März 2000 betreffend die 
Bestimmung der fünfundfünfzigsten Tagung der Generalver-
sammlung zur Millenniums-Versammlung der Vereinten Na-
tionen und die Einberufung des Millenniums-Gipfels der 
Vereinten Nationen als fester Bestandteil der Millenniums-Ver-
sammlung, nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Medienkampagne zum Millennium94 und legt ihm 
nahe, diesbezüglich auch weiterhin wirksame Öffent-
lichkeitsprogramme durchzuführen, um sicherzustellen, dass 

 
94 A/AC.198/2000/10. 

die Ergebnisse des Gipfels weit verbreitet werden und breite in-
ternationale Unterstützung finden; 

 16. würdigt und befürwortet die Bemühungen, die die 
Hauptabteilung Presse und Information unternimmt, um Infor-
mationen über die Förderung der Rechte der Frau und der 
Gleichstellung der Geschlechter unter den Mitgliedstaaten zu 
verbreiten; 

 17. nimmt mit Dank Kenntnis von den Bemühungen, die 
der Generalsekretär unternimmt, damit die Hauptabteilung 
Presse und Information für die Einrichtung von Informa-
tionsstellen von Friedenssicherungseinsätzen und anderen 
Feldeinsätzen der Vereinten Nationen und für deren tägliche 
Aufgabenwahrnehmung über eine stärkere Kapazität auf dem 
Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit verfügt, und ersucht das Sekre-
tariat, auch weiterhin sicherzustellen, dass die Hauptabteilung 
durch Dienststellen übergreifende Konsultationen und die Ko-
ordinierung mit anderen Fachabteilungen des Sekretariats be-
reits ab der Planungsphase künftiger Einsätze mit einbezogen 
wird; 

 18. betont, wie wichtig es ist, die Kapazität der Hauptab-
teilung Presse und Information für Öffentlichkeitsarbeit im Be-
reich der Friedenssicherungseinsätze sowie ihre Rolle in dem 
Auswahlverfahren für Sprecher von Friedenssicherungseinsät-
zen oder -missionen der Vereinten Nationen zu erweitern, und 
legt der Hauptabteilung in diesem Zusammenhang nahe, Spre-
cher abzuordnen, die über die notwendigen Qualifikationen zur 
Erfüllung der entsprechenden Aufgaben im Rahmen der Ein-
sätze oder Missionen verfügen; 

 19. betont, dass alle Veröffentlichungen der Hauptabtei-
lung Presse und Information im Einklang mit den bestehenden 
Mandaten einem nachweisbaren Bedarf entsprechen, sich nicht 
mit anderen Veröffentlichungen des Systems der Vereinten Na-
tionen überschneiden und kostenbewusst produziert werden 
sollen; 

 20. nimmt Kenntnis von den fortgesetzten Anstrengungen, 
die der Generalsekretär unternimmt, um die Dag-
Hammarskjöld-Bibliothek in eine virtuelle, weltumspannende 
Bibliothek zu verwandeln und auf diese Weise einer wachsen-
den Zahl von Lesern und Nutzern die Informationen der Ver-
einten Nationen und anderes erworbenes Material in elektro-
nischer Form zugänglich zu machen, und ersucht ihn gleichzei-
tig, den Bücher- und Zeitschriftenbestand der Bibliothek zu 
erweitern, namentlich durch Veröffentlichungen über Frieden 
und Sicherheit und über Entwicklungsfragen, um sicherzustel-
len, dass sie eine breiten Kreisen zugängliche Quelle für Infor-
mationen über die Vereinten Nationen und ihre Tätigkeit 
bleibt; 

 21. begrüßt den Aufbau des Pressedienstes der Vereinten 
Nationen durch die Hauptabteilung Presse und Information und 
ersucht den Generalsekretär, auch künftig alles zu tun, um si-
cherzustellen, dass die Veröffentlichungen sowie die sonstigen 
Informationsdienste des Sekretariats, einschließlich der Web-
Seite der Vereinten Nationen und des Pressedienstes der Ver-
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einten Nationen, umfassende, objektive und ausgewogene In-
formationen über die Fragen enthalten, mit denen sich die Ver-
einten Nationen befassen, und dass dabei stets die redaktionelle 
Unabhängigkeit, eine unparteiliche und sachlich richtige Be-
richterstattung und die volle Übereinstimmung mit den Resolu-
tionen und Beschlüssen der Generalversammlung gewahrt wer-
den; 

 22. nimmt Kenntnis von den Bemühungen, die der Gene-
ralsekretär unternimmt, um sicherzustellen, dass die Vertreter 
der Mitgliedstaaten Zugang zu den vom Büro des Sprechers 
des Generalsekretärs am Amtssitz veranstalteten Informations-
sitzungen haben, und dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse die-
ser Sitzungen eine noch weitere Verbreitung finden, und er-
sucht ihn, weitere diesbezügliche Maßnahmen zu erwägen; 

 23. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass alle 
Informationen, die den Medien übergeben werden, den Delega-
tionen in vollem Umfang und rechtzeitig zur Verfügung gestellt 
werden; 

 24. bekräftigt, welche Wichtigkeit die Mitgliedstaaten der 
Rolle der Informationszentren und Informationsstellen der Ver-
einten Nationen im Hinblick auf die wirksame und umfassende 
Verbreitung von Informationen in allen Teilen der Welt bei-
messen, insbesondere in den Entwicklungsländern und in den 
Übergangsländern und vor allem in Ländern, in denen ein bes-
seres Verständnis der Tätigkeiten der Vereinten Nationen not-
wendig ist; 

 25. bekräftigt außerdem, wie wichtig es ist, dass alle In-
formationszentren der Vereinten Nationen die Hauptziele erfül-
len, die der Informationsausschuss in seinem Bericht über seine 
neunte Tagung dargelegt hat95; 

 26. betont, dass die Mittel den mandatsmäßigen Pro-
grammen und Tätigkeiten der Informationszentren der Verein-
ten Nationen angemessen sein sollen, damit ihre volle und 
wirksame Durchführung gewährleistet ist, bringt ihre tiefe Ent-
täuschung darüber zum Ausdruck, dass der Personalbestand der 
Informationszentren im Laufe des vergangenen Jahrzehnts um 
mehr als 40 Prozent abgebaut wurde, und anerkennt in diesem 
Zusammenhang die großzügigen Beiträge mehrerer Gastregie-
rungen sowie die mit dem Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen und anderen Stellen im System der Vereinten Na-
tionen und auf lokaler Ebene gebildeten Partnerschaften mit 
dem Ziel, den derzeitigen Umfang der Tätigkeiten der Informa-
tionszentren beizubehalten; 

 27. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekre-
tärs über die Informationszentren der Vereinten Nationen96, er-
sucht ihn, soweit möglich und fallweise, auch weiterhin ko-
stenwirksam die Integrationspolitik durchzuführen, unter Be-
rücksichtigung der Auffassungen des Gastlandes, um sicherzu-
stellen, dass sich dies nicht nachteilig auf die Informa-
tionsaufgaben und die Autonomie der Informationszentren der 

 
95 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundvierzigste Ta-
gung, Beilage 21 (A/42/21), Abschnitt III.D. 
96 A/AC.198/2000/3-A/AC.198/2000/5. 

Vereinten Nationen auswirkt, damit das erklärte Ziel der Poli-
tik, die Verbesserung der Bereitstellung von Informationen 
durch die Vereinten Nationen, verwirklicht wird, und ersucht 
ihn in dieser Hinsicht, sich auch weiterhin um eine Lösung der 
Probleme zu bemühen, von denen die Zentren betroffen sind; 

 28. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Eingliederung von Informationszentren 
der Vereinten Nationen in die Feldbüros des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen97, ersucht ihn, die 
Auffassungen und Meinungen, die die Regierungen der betrof-
fenen Gaststaaten in ihren Antworten auf den vom Sekretariat 
ausgegebenen Fragebogen zum Ausdruck gebracht haben, in 
die Praxis umzusetzen, und ersucht ihn außerdem, dem Infor-
mationsausschuss auf seiner dreiundzwanzigsten Tagung über 
die diesbezüglich getroffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

 29. nimmt ferner Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs über die Tätigkeitsrichtlinien für die in die Feldbüros 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen einge-
gliederten Informationszentren der Vereinten Nationen98; 

 30. bekräftigt die Rolle, die der Generalversammlung im 
Zusammenhang mit der Eröffnung neuer Informationszentren 
der Vereinten Nationen zukommt, bittet den Generalsekretär, 
alle von ihm für notwendig erachteten Empfehlungen in Bezug 
auf die Errichtung und den Standort dieser Zentren abzugeben, 
und begrüßt in diesem Zusammenhang die Ersuchen Gabuns, 
Guineas, Haitis, Jamaikas, Kirgisistans und Kroatiens um die 
Einrichtung von Informationszentren oder -stellen; 

 31. betont die Notwendigkeit einer Neubelebung der der-
zeit stillgelegten Zentren, bezüglich deren die betroffenen Län-
der bereits Ersuchen gestellt haben; 

 32. erinnert an ihre Resolution 54/82 B vom 6. Dezember 
1999, in der sie den Generalsekretär ersuchte, weiterhin nach 
Mitteln und Wegen zur Rationalisierung und zur ausgewogenen 
Verteilung der verfügbaren Ressourcen an die Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen zu suchen, stellt mit gro-
ßer Sorge fest, dass zwischen den Ressourcen, die den Ent-
wicklungsländern einerseits und den entwickelten Ländern an-
dererseits zur Verfügung stehen, ein Ungleichgewicht besteht 
und dass in Anbetracht der Wichtigkeit dieser Frage weitere In-
formationen benötigt werden, und ersucht den Generalsekretär, 
die Situation unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Fakto-
ren eingehend zu untersuchen und dem Informationsausschuss 
auf seiner dreiundzwanzigsten Tagung darüber Bericht zu er-
statten; 

 33. ersucht den Generalsekretär, die Möglichkeit der Er-
nennung von Leitern für diejenigen Informationszentren zu 
prüfen, die noch nicht eingegliedert sind und einstweilen von 
den Büros des Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio-
nen verwaltet werden, um so den autonomen Status der Zentren 
zu gewährleisten; 

 
97 A/AC.198/2000/3. 
98 A/AC.198/2000/4. 



 III.  Resolutionen – Ausschuss für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) 229 

 

 34. begrüßt die Maßnahmen, die einige Mitgliedstaaten 
im Hinblick auf die finanzielle und materielle Unterstützung 
der Informationszentren der Vereinten Nationen in ihren jewei-
ligen Hauptstädten ergriffen haben, und bittet den General-
sekretär, sich bei Bedarf über die Hauptabteilung Presse und 
Information mit den Mitgliedstaaten ins Benehmen zu setzen, 
ob den Zentren auf nationaler Ebene zusätzliche freiwillige Un-
terstützung gewährt werden kann, und dabei zu berücksichti-
gen, dass eine derartige Unterstützung kein Ersatz für die volle 
Veranschlagung von Mitteln für die Informationszentren der 
Vereinten Nationen im Programmhaushalt der Vereinten Nati-
onen sein soll; 

 35. anerkennt die fortgesetzte und verstärkte Zusammen-
arbeit zwischen der Hauptabteilung Presse und Information und 
der Friedensuniversität in Costa Rica, die als Koordi-
nierungsstelle für die Förderung der Tätigkeiten der Vereinten 
Nationen und für die Verbreitung von Informationsmaterial der 
Vereinten Nationen fungiert, und ersucht den Generalsekretär, 
über diese Aktivitäten Bericht zu erstatten; 

 36. bekundet ihre uneingeschränkte Unterstützung für ei-
ne breite, genaue, ausgewogene und schnelle Berichterstattung 
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen durch die weitere 
Herausgabe und die Verbesserung der Pressemitteilungen der 
Vereinten Nationen, die den zwischenstaatlichen Aspekt der 
Arbeit und der Beratungen der Organisation herausstellen sol-
len, betont, wie wichtig die Herausgabe dieser Pressemitteilun-
gen in allen Amtssprachen der Vereinten Nationen ist, und er-
sucht andere zuständige Organe der Generalversammlung, die-
ser Angelegenheit gebührende Aufmerksamkeit zu widmen; 

 37. betont, dass der Hörfunk eines der kostenwirksamsten 
Medien mit der größten Breitenwirkung ist, das der Hauptabtei-
lung Presse und Information zur Verfügung steht, und dass er 
im Einklang mit der Resolution 48/44 B der Generalversamm-
lung ein wichtiges Instrument bei Tätigkeiten der Vereinten 
Nationen auf Gebieten wie der Entwicklung und der Friedens-
sicherung darstellt; 

 38. regt an, dass die Zahl der Programme von Radio Ver-
einte Nationen in allen verfügbaren Sprachen auf der Web-
Seite der Vereinten Nationen erhöht wird; 

 39. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die die 
Hauptabteilung Presse und Information derzeit unternimmt, um 
Rundfunkstationen auf der ganzen Welt direkt mit Programmen 
in allen sechs Amtssprachen zu versorgen, und betont in die-
sem Zusammenhang, dass die Informationstätigkeit der Verein-
ten Nationen von Unparteilichkeit und Objektivität geprägt sein 
muss; 

 40. legt der Hauptabteilung Presse und Information nahe, 
in ihr Hörfunk- und Fernsehprogramm auch künftig Programme 
aufzunehmen, die gezielt auf die Bedürfnisse der Entwick-
lungsländer eingehen; 

 41. ersucht den Generalsekretär, die Empfehlungen in Zif-
fer 9 der Resolution 38/82 B der Generalversammlung vom 

15. Dezember 1983 betreffend die Aufnahme eines vollen Sen-
deprogramms in französischer und kreolischer Sprache in das 
Arbeitsprogramm der Karibik-Redaktion von Radio Vereinte 
Nationen in vollem Umfang umzusetzen; 

 42. begrüßt den Sachstandsbericht des Generalsekretärs 
über die Durchführung des Pilotprojekts für die Schaffung ei-
ner internationalen Hörfunkstation der Vereinten Nationen99 
und die Umschichtung der zu diesem Zweck erforderlichen 
Mittel; 

 43. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auf seiner dreiundzwanzigsten Tagung einen Sach-
standsbericht über die Ergebnisse der Durchführung des Pi-
lotprojekts vorzulegen, und bekundet ihre Absicht, vor Ablauf 
des Jahres 2001 und nach Vorlage des Berichts des General-
sekretärs den Schlussbericht über die Ergebnisse des Projekts 
zu prüfen, mit dem Ziel, während ihrer sechsundfünfzigsten 
Tagung einen Beschluss zu dieser Frage zu fassen; 

 44. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, die 
Managementkapazität, die Personalressourcen, die Programm-
produktion und die Übertragungssysteme von Radio Vereinte 
Nationen in den sechs Amtssprachen und nach Möglichkeit in 
anderen Sprachen zu erhalten und auszubauen, um den Erfolg 
des Hörfunkpilotprojekts sicherzustellen, und zu diesem Zweck 
die Koordinierung mit dem Nachrichtenzentrum der Vereinten 
Nationen und den Informationszentren der Vereinten Nationen 
sowie die Zusammenarbeit mit den nationalen und internationa-
len Hörfunkorganisationen in den Mitgliedstaaten zu verbes-
sern; 

 45. unterstreicht, dass es nach wie vor wichtig ist, dass 
bei der Verbreitung von Informationen über die Vereinten Na-
tionen von den herkömmlichen Kanälen und den Mas-
senmedien Gebrauch gemacht wird, und ermutigt den General-
sekretär, sich über die Hauptabteilung Presse und Information 
die jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Infor-
mationstechnik, wie beispielsweise das Internet, weiter voll zu-
nutze zu machen, um im Einklang mit den von der Generalver-
sammlung gesetzten Prioritäten und unter Berücksichtigung der 
Sprachenvielfalt der Organisation die Verbreitung von Infor-
mationen über die Vereinten Nationen kostenwirksam zu ver-
bessern; 

 46. nimmt Kenntnis von den Bemühungen einiger Infor-
mationszentren der Vereinten Nationen, ihre eigenen Web-
Seiten in den Ortssprachen einzurichten, und legt der Hauptab-
teilung Presse und Information in dieser Hinsicht nahe, den In-
formationszentren der Vereinten Nationen, insbesondere den-
jenigen, deren Web-Seiten noch nicht funktionsfähig sind, Res-
sourcen und technische Einrichtungen für den Aufbau von 
Web-Seiten in den jeweiligen Ortssprachen ihrer Gastländer 
zur Verfügung zu stellen; 

 47. ermutigt die Hauptabteilung Presse und Information, 
sich auch weiterhin darum zu bemühen, den Inhalt der Web-
 
99 A/AC.198/2000/6. 
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Seiten der Informationszentren der Vereinten Nationen, die die 
gleiche Sprache verwenden, zu koordinieren und zu rationali-
sieren, mit dem Ziel, die Informationsdienste zu verbessern und 
Überlappungen und Wiederholungen zu vermeiden; 

 48. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den mehrsprachigen Aufbau sowie die mehrsprachige 
Pflege und Bereicherung der Web-Seiten der Vereinten Natio-
nen100, ermutigt den Generalsekretär, die Anstrengungen fort-
zusetzen, die er im Hinblick auf den Aufbau beziehungsweise 
die Verbesserung der Web-Seiten der Vereinten Nationen in al-
len Amtssprachen der Organisation unternimmt, und ersucht 
ihn, weitere Vorschläge zur Prüfung durch den Informations-
ausschuss auf seiner dreiundzwanzigsten Tagung zu erarbeiten, 
unter Berücksichtigung des Ziels, eine modulare Parität zwi-
schen den Amtssprachen der Vereinten Nationen zu erreichen, 
die letztendlich zur Verwirklichung einer vollen Parität führen 
soll; 

 49. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Zif-
fer 48 Richtlinien für die Inhaltsplanung und Inhaltspublikation 
auf den Web-Seiten der Vereinten Nationen in seinen Bericht 
aufzunehmen; 

 50. betont, wie wichtig es ist, dass die Öffentlichkeit Zu-
gang zur Vertragssammlung der Vereinten Nationen und zu 
den Sitzungsdokumenten der Organisation hat, und lobt den 
Generalsekretär für seine Initiative, die Sitzungsdokumente der 
Organisation in allen Amtssprachen über die Web-Seite der 
Vereinten Nationen zugänglich zu machen; 

 51. dankt der Hauptabteilung Presse und Information für 
die Durchführung des fortlaufenden Programms für Rundfunk- 
und Pressejournalisten aus Entwicklungs- und Übergangslän-
dern und fordert seinen weiteren Ausbau, sodass es einer grö-
ßeren Zahl von Lehrgangsteilnehmern aus den Entwicklungs-
ländern offen steht; 

 52. anerkennt die wichtige Tätigkeit der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
und ihre Zusammenarbeit mit den Nachrichtenagenturen und 
Rundfunkanstalten in den Entwicklungsländern bei der 
Verbreitung von Informationen über vorrangige Fragen; 

 53. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information, 
auch in Zukunft für den größtmöglichen Zugang zu den Füh-
rungen durch die Vereinten Nationen zu sorgen und si-
cherzustellen, dass die Ausstellungen in den öffentlich zugäng-
lichen Bereichen auch weiterhin so informativ, aktuell, sach-
gemäß und technologisch innovativ wie möglich gestaltet wer-
den; 

 54. erinnert an ihre Resolutionen betreffend die Folgen 
der Katastrophe von Tschernobyl, insbesondere die Resolutio-
nen 51/138 B vom 13. Dezember 1996 und 52/172 vom 
16. Dezember 1997, und ermutigt die Hauptabteilung Presse 
und Information, in Zusammenarbeit mit den interessierten 
Ländern und den in Betracht kommenden Organisationen und 
Organen des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin 
 
100 A/AC.198/2000/7-A/AC.172/2000/4. 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Weltöffentlichkeit 
besser über die Folgen dieser Katastrophe aufzuklären; 

 55. erinnert außerdem an ihre Resolution 53/1 H vom 
16. November 1998 betreffend die internationale Zusammenar-
beit und Koordinierung für die Wiederherstellung der Gesund-
heit der Bevölkerung und die Sanierung der Umwelt in der Re-
gion von Semipalatinsk in Kasachstan, die durch Nuklearver-
suche in Mitleidenschaft gezogen wurde, und legt der Hauptab-
teilung Presse und Information nahe, in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Organisationen und Organen des Systems der 
Vereinten Nationen geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um der 
Weltöffentlichkeit die Probleme und Bedürfnisse der Region 
von Semipalatinsk in stärkerem Maße bewusst zu machen; 

 56. erinnert ferner an ihre Resolutionen 53/59 B vom 
3. Dezember 1998 und 54/82 B und fordert die Hauptabteilung 
Presse und Information nachdrücklich auf, durch die Bereitstel-
lung einschlägiger und objektiver Informationen die notwendi-
gen Maßnahmen in Richtung auf die Verwirklichung der gro-
ßen Zielsetzungen zu ergreifen, die in dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über Konfliktursachen und die Förderung eines 
dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in 
Afrika101 enthalten sind, und die Tätigkeit der zu diesem Zweck 
geschaffenen, allen Mitgliedstaaten offen stehenden Arbeits-
gruppe der Öffentlichkeit bekannt zu machen; 

 57. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auf seiner dreiundzwanzigsten Tagung und der General-
versammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die 
Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und Information und über 
die Durchführung der in dieser Resolution enthaltenen Empfeh-
lungen Bericht zu erstatten; 

 58. ersucht den Informationsausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung Bericht zu er-
statten; 

 59. beschließt, den Punkt "Informationsfragen" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer sechsundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen. 

RESOLUTION 55/137 
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101 A/52/871-S/1998/318. 
102 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 
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55/137. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregie-
rung, übermittelt gemäß Artikel 73 Buchstabe e 
der Charta der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderausschus-
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker über die gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta der Ver-
einten Nationen übermittelten Informationen aus den Gebieten 
ohne Selbstregierung103 und nach Prüfung der vom Sonderaus-
schuss hinsichtlich dieser Informationen ergriffenen Maßnah-
men, 

 sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs104, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom 
16. Dezember 1963, worin sie den Sonderausschuss ersucht 
hat, die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 Buchstabe e der 
Charta der Vereinten Nationen übermittelten Informationen zu 
untersuchen und sie bei der Prüfung des Standes der Verwirkli-
chung der in ihrer Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 
1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker voll zu berücksichti-
gen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 54/83 vom 
6. Dezember 1999, worin sie den Sonderausschuss ersucht hat, 
die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben 
weiter wahrzunehmen, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungsmächte 
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu erstellen-
den Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete rechtzeitig aus-
reichende Informationen gemäß Artikel 73 Buchstabe e der 
Charta übermitteln, 

 1. billigt das Kapitel im Bericht des Sonderausschusses 
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 
das sich auf die gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta der 
Vereinten Nationen übermittelten Informationen aus den Ge-
bieten ohne Selbstregierung bezieht103; 
 
103 A/55/23 (Teil II), Kap. VIII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 23. 
104 A/55/77 und Add.1. 

 2. erklärt erneut, dass die jeweilige Verwaltungsmacht 
weiterhin gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta Informa-
tionen über das betreffende Gebiet übermitteln soll, solange 
kein Beschluss der Generalversammlung selbst vorliegt, wo-
nach ein Gebiet ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung 
nach Kapitel XI der Charta erlangt hat; 

 3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, dem 
Generalsekretär jetzt und auch künftig spätestens sechs Monate 
nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten 
die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta vorgeschriebenen In-
formationen sowie möglichst ausführliche Informationen über 
politische und konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebie-
ten zu übermitteln; 

 4. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit 
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete 
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass ausreichende Infor-
mationen aus allen verfügbaren veröffentlichten Quellen heran-
gezogen werden; 

 5. ersucht den Sonderausschuss, die ihm mit Resolution 
1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben nach den üblichen Ver-
fahren weiterhin wahrzunehmen und der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstat-
ten. 

RESOLUTION 55/138 
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105 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 
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55/138. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich 
nachteilig auf die Interessen der Völker der Gebie-
te ohne Selbstregierung auswirken 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Punktes "Wirtschaftliche und sonsti-
ge Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker 
der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken", 

 nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung 
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker106, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 sowie auf alle anderen einschlägigen Reso-
lutionen, darunter insbesondere Resolution 46/181 vom 
19. Dezember 1991, 

 in Bekräftigung der nach der Charta der Vereinten Nationen 
bestehenden feierlichen Verpflichtung der Verwaltungsmächte, 
den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und bildungs-
mäßigen Fortschritt der Einwohner der ihrer Verwaltung unter-
stehenden Gebiete zu fördern sowie die menschlichen und na-
türlichen Ressourcen dieser Gebiete vor Missbrauch zu schüt-
zen, 

 erneut erklärend, dass jede wirtschaftliche und sonstige Ak-
tivität, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung und auf die Ausübung ihres Rechts 
auf Selbstbestimmung im Einklang mit der Charta der Verein-
ten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Generalver-
sammlung auswirkt, im Widerspruch zu den Zielen und Grund-
sätzen der Charta steht, 

 sowie erneut erklärend, dass die natürlichen Ressourcen das 
Erbe der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, namentlich 
auch der autochthonen Bevölkerungsgruppen, sind, 

 im Bewusstsein der Besonderheiten der geografischen Lage, 
der Größe und der wirtschaftlichen Gegebenheiten jedes sol-
chen Gebiets und eingedenk der Notwendigkeit, die Stabilität, 
Diversifizierung und Stärkung der Wirtschaft eines jeden Ge-
biets zu fördern, 

 sich dessen bewusst, dass die kleinen Hoheitsgebiete für 
Naturkatastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders 
anfällig sind, 

 sowie sich dessen bewusst, dass ausländische Wirtschafts-
investitionen, sofern sie in Zusammenarbeit mit der Bevölke-
rung der Gebiete ohne Selbstregierung erfolgen und ihren 
Wünschen entsprechen, einen wertvollen Beitrag zur sozioöko-
nomischen Entwicklung dieser Gebiete sowie zur Ausübung ih-
res Rechts auf Selbstbestimmung leisten können, 

 
106 A/55/23 (Teil II), Kap. V. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, 
Beilage 23. 

 besorgt über alle Aktivitäten, deren Ziel darin besteht, die 
natürlichen und menschlichen Ressourcen der Gebiete ohne 
Selbstregierung entgegen den Interessen der Bewohner dieser 
Gebiete auszubeuten, 

 eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schlussdo-
kumente der aufeinander folgenden Konferenzen der Staats- 
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie der 
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit, dem Pazifikinsel-Forum 
und der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutio-
nen, 

 1. bekräftigt das Recht der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung auf Selbstbestimmung im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) 
der Generalversammlung, welche die Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker 
enthält, sowie ihr Recht darauf, ihre natürlichen Ressourcen zu 
nutzen und zu ihrem eigenen Wohl darüber zu verfügen; 

 2. bestätigt den Wert ausländischer Wirtschaftsinvesti-
tionen, die in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung der Gebie-
te ohne Selbstregierung und entsprechend ihren Wünschen mit 
dem Ziel erfolgen, einen wirksamen Beitrag zur sozioökonomi-
schen Entwicklung dieser Gebiete zu leisten; 

 3. erklärt erneut, dass die Verwaltungsmächte nach der 
Charta dafür verantwortlich sind, den politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und bildungsmäßigen Fortschritt der Gebiete 
ohne Selbstregierung zu fördern, und bekräftigt die legitimen 
Rechte der Völker dieser Gebiete auf ihre natürlichen Ressour-
cen; 

 4. bekräftigt ihre Besorgnis über alle Aktivitäten, die 
darauf gerichtet sind, die natürlichen Ressourcen, die das Erbe 
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließlich der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen, in der Karibik, im Pazifik 
und in anderen Regionen sind, sowie ihre menschlichen Res-
sourcen entgegen den Interessen dieser Bevölkerung und auf 
eine Weise auszubeuten, die sie ihrer Verfügungsgewalt über 
diese Ressourcen beraubt; 

 5. stellt fest, dass alle wirtschaftlichen und sonstigen Ak-
tivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker der 
Gebiete ohne Selbstregierung auswirken, vermieden werden 
müssen; 

 6. fordert alle Regierungen abermals auf, soweit nicht 
bereits geschehen, im Einklang mit den einschlägigen Bestim-
mungen der Resolution 2621 (XXV) der Generalversammlung 
vom 12. Oktober 1970 Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und an-
dere Maßnahmen bezüglich ihrer Staatsangehörigen und der ih-
rer Rechtsprechung unterstehenden juristischen Personen zu 
ergreifen, die in Gebieten ohne Selbstregierung Unternehmen 
besitzen und betreiben, die den Interessen der Einwohner die-
ser Gebiete abträglich sind, damit der Tätigkeit solcher Unter-
nehmen ein Ende gesetzt wird; 
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 7. erklärt erneut, dass die unter Verstoß gegen die ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende 
missbräuchliche Ausbeutung und Plünderung der Meeres- und 
der sonstigen natürlichen Ressourcen der Gebiete ohne Selbst-
regierung eine Bedrohung der Unversehrtheit und des 
Wohlstands dieser Gebiete darstellt; 

 8. bittet alle Regierungen und Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, im Rahmen des Möglichen alles 
zu tun, um sicherzustellen, dass die ständige Souveränität der 
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung über ihre natürlichen 
Ressourcen voll respektiert und geschützt wird; 

 9. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das un-
veräußerliche Recht der Völker der Gebiete ohne Selbstre-
gierung auf ihre natürlichen Ressourcen sowie ihr Recht auf 
Ausübung und Beibehaltung der Verfügungsgewalt über die 
künftige Erschließung dieser Ressourcen zu sichern und zu ga-
rantieren, und ersucht die Verwaltungsmächte, alle erforderli-
chen Maßnahmen zum Schutz der Eigentumsrechte der Völker 
dieser Gebiete zu ergreifen; 

 10. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte auf, dafür 
zu sorgen, dass in den ihrer Verwaltung unterstehenden Ho-
heitsgebieten keine diskriminierenden Arbeitsbedingungen 
herrschen, sowie in jedem Hoheitsgebiet ein gerechtes Entloh-
nungssystem zu fördern, das ohne Diskriminierung für alle Be-
wohner gilt; 

 11. ersucht den Generalsekretär, die Weltöffentlichkeit 
auch weiterhin mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln über 
jede Aktivität zu informieren, die sich nachteilig auf die Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts der Völker von Gebieten 
ohne Selbstregierung im Einklang mit der Charta und der Reso-
lution 1514 (XV) der Generalversammlung auswirkt; 

 12. appelliert an die Massenmedien, die Gewerkschaften 
und die nichtstaatlichen Organisationen sowie an Einzelperso-
nen, ihre Bemühungen um die Förderung des wirtschaftlichen 
Wohls der Völker von Gebieten ohne Selbstregierung fortzu-
setzen; 

 13. beschließt, die Lage in den Gebieten ohne Selbstregie-
rung zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die gesamte     
Wirtschaftstätigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und 
Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften im Interesse der Völ-
ker dieser Gebiete, einschließlich der autochthonen Bevölke-
rungsgruppen, und auf die Förderung der wirtschaftlichen und 
finanziellen Existenzfähigkeit dieser Hoheitsgebiete gerichtet 
ist; 

 14. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer sechs-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 55/139 
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55/139. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker durch die Sonderorganisationen und die 
den Vereinten Nationen angeschlossenen interna-
tionalen Institutionen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Punktes "Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker durch die Sonderorganisationen und die den 
Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institutio-
nen", 

 sowie nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 
zu dieser Frage108, 

 nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung 
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker109, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960, 
die Resolutionen des Sonderausschusses sowie die anderen ein-

 
107 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 
108 A/55/72 und Korr.1. 
109 A/55/23 (Teil II), Kap. VII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 23. 
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schlägigen Resolutionen und Beschlüsse, insbesondere die Re-
solution 1999/52 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 29. Juli 
1999, 

 eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schlussdo-
kumente der aufeinander folgenden Konferenzen der Staats- 
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie der 
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit, dem Pazifikinsel-Forum 
und der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutio-
nen, 

 sich der Notwendigkeit bewusst, die Verwirklichung der in 
ihrer Resolution 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker zu erleichtern, 

 in Anbetracht dessen, dass die große Mehrheit der verblei-
benden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselgebiete sind, 

 mit Genugtuung über die Hilfe, die den Gebieten ohne 
Selbstregierung von bestimmten Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, ins-
besondere vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen, gewährt wird, 

 sowie mit Genugtuung darüber, dass die Gebiete ohne 
Selbstregierung, die angeschlossene Mitglieder von Regional-
kommissionen sind, derzeit im Einklang mit der Ge-
schäftsordnung der Generalversammlung und den einschlägi-
gen Resolutionen und Beschlüssen der Vereinten Nationen, 
namentlich den Resolutionen und Beschlüssen der Ver-
sammlung und des Sonderausschusses über bestimmte Ho-
heitsgebiete, als Beobachter an den Weltkonferenzen zu wirt-
schaftlichen und sozialen Themenstellungen teilnehmen sowie 
an der vom 30. Juni bis 2. Juli 1999 am Amtssitz der Vereinten 
Nationen abgehaltenen Sondertagung der Generalversammlung 
zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der Durchführung des 
Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz über Bevöl-
kerung und Entwicklung teilgenommen haben, 

 feststellend, dass nur einige Sonderorganisationen und an-
dere Organisationen des Systems der Vereinten Nationen an 
der Gewährung von Hilfe an Gebiete ohne Selbstregierung be-
teiligt waren, 

 betonend, dass die Planung und Verwirklichung einer nach-
haltigen Entwicklung der kleinen Inselgebiete ohne Selbstre-
gierung auf Grund ihrer begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten 
besondere Herausforderungen mit sich bringen, mit denen sie 
ohne die weitere Zusammenarbeit und Unterstützung der Son-
derorganisationen und anderer Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen nur schwer fertig werden können, 

 sowie betonend, dass es wichtig ist, die erforderlichen Mit-
tel zur Finanzierung umfangreicherer Hilfsprogramme für die 
betroffenen Völker zu beschaffen, und dass in dieser Hinsicht 
die Unterstützung aller großen Finanzierungsinstitutionen im 
System der Vereinten Nationen gewonnen werden muss, 

 erneut erklärend, dass die Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen ihrem 

Auftrag gemäß die Aufgabe haben, in ihrem jeweiligen Zustän-
digkeitsbereich alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um 
die vollinhaltliche Durchführung der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen 
sicherzustellen, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Organisation der af-
rikanischen Einheit, das Pazifikinsel-Forum, die Karibische 
Gemeinschaft und andere Regionalorganisationen für die fort-
gesetzte Unterstützung und Hilfe, die sie den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen in dieser Hinsicht gewährt haben, 

 ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass engere Kon-
takte und Konsultationen zwischen und unter den Sonderorga-
nisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und den Regionalorganisationen dazu 
beitragen, die effektive Ausarbeitung von Hilfsprogrammen für 
die betroffenen Völker zu erleichtern, 

 eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die Aktivitäten 
der Sonderorganisationen und der anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen bei der Durchführung der ver-
schiedenen Beschlüsse der Vereinten Nationen im Zusammen-
hang mit der Entkolonialisierung ständig weiter zu verfolgen, 

 in Anbetracht der äußerst instabilen Volkswirtschaften der 
kleinen Inselgebiete ohne Selbstregierung und ihrer Anfällig-
keit für Naturkatastrophen wie Hurrikane, Zyklone und das An-
steigen des Meeresspiegels sowie unter Hinweis auf ihre ein-
schlägigen Resolutionen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/85 vom 6. Dezember 
1999 über die Verwirklichung der Erklärung durch die Sonder-
organisationen und die den Vereinten Nationen ange-
schlossenen internationalen Institutionen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs108; 

 2. empfiehlt, dass sich alle Staaten in den Sonderorgani-
sationen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen verstärkt darum bemühen, die vollständige und 
wirksame Verwirklichung der in der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung enthaltenen Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und 
anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten Nationen si-
cherzustellen; 

 3. erklärt erneut, dass sich die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen und Institutionen des Systems der Ver-
einten Nationen bei ihren Bemühungen, zur Verwirklichung der 
Erklärung und aller anderen einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung beizutragen, auch weiterhin von den ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen leiten lassen 
sollen; 

 4. erklärt außerdem erneut, dass die Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit des Strebens der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung nach Ausübung ihres Rechts auf Selbst-
bestimmung durch die Generalversammlung, den Sicherheitsrat 
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und andere Organe der Vereinten Nationen folgerichtig be-
dingt, dass diesen Völkern jede geeignete Hilfe gewährt wird; 

 5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die hin-
sichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen der 
Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten Nationen 
und den regionalen und subregionalen Organisationen zusam-
menarbeiten, und ersucht alle Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die 
einschlägigen Bestimmungen dieser Resolutionen durchzufüh-
ren; 

 6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie interna-
tionale und regionale Organisationen, die Bedingungen in je-
dem Hoheitsgebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maßnah-
men zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritts dieser Hoheitsgebiete getroffen werden können; 

 7. fordert diejenigen Sonderorganisationen und Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die den Gebieten 
ohne Selbstregierung bisher keine Hilfe gewährt haben, nach-
drücklich auf, dies so bald wie möglich zu tun; 

 8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen und Institutionen des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie die Regionalorganisationen, im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats die bestehenden Unterstützungsmaßnahmen 
zu verstärken und angemessene Hilfsprogramme für die 
verbleibenden Gebiete ohne Selbstregierung zu erarbeiten, mit 
dem Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in die-
sen Hoheitsgebieten zu beschleunigen; 

 9. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen in 
Betracht kommenden Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, Informationen bereitzustellen über 

 a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne 
Selbstregierung gegenübersehen; 

 b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen, wie Hurri-
kane und Vulkanausbrüche, und anderer Umweltprobleme, wie 
der Erosion der Strände und Küsten sowie von Dürren, auf die-
se Hoheitsgebiete; 

 c) Mittel und Wege, wie diesen Hoheitsgebieten bei der 
Bekämpfung des Drogenhandels, der Geldwäsche und anderer 
illegaler und krimineller Aktivitäten geholfen werden kann; 

 d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeresressourcen 
dieser Hoheitsgebiete und die Notwendigkeit der Nutzung die-
ser Ressourcen zum Vorteil ihrer Bevölkerung; 

 10. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden 
Regionalorganisationen konkrete Vorschläge zur vollinhaltli-
chen Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Verein-
ten Nationen auszuarbeiten und diese Vorschläge ihren Lei-
tungsgremien und beschlussfassenden Organen zu unterbreiten; 

 11. empfiehlt den Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen außerdem, 
auch künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer Lei-
tungsgremien die Durchführung der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen 
der Vereinten Nationen zu prüfen; 

 12. begrüßt es, dass das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen auch weiterhin die Initiative ergreift, was die 
Wahrung enger Verbindungen zwischen den Sonderor-
ganisationen und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen und die Gewährung von Hilfe an die Völker 
der Gebiete ohne Selbstregierung betrifft; 

 13. ermutigt die Gebiete ohne Selbstregierung, Maßnah-
men zur Schaffung und/oder Stärkung von Institutionen und 
Politiken zu ergreifen, die auf die Vorbereitung auf Katastro-
phen und deren Bewältigung ausgerichtet sind; 

 14. ersucht die jeweiligen Verwaltungsmächte, wenn an-
gebracht und im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen 
und Beschlüssen der Vereinten Nationen, namentlich den be-
stimmte Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Be-
schlüssen der Generalversammlung und des Sonderausschusses 
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 
die Teilnahme ernannter und gewählter Vertreter der Gebiete 
ohne Selbstregierung an den einschlägigen Tagungen und Kon-
ferenzen der Sonderorganisationen und anderen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen zu erleichtern, damit diese 
Hoheitsgebiete von den entsprechenden Tätigkeiten dieser Or-
ganisationen profitieren können; 

 15. empfiehlt allen Regierungen, in den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, in denen sie Mitglied sind, verstärkte Anstrengungen 
zu unternehmen, damit der Frage der Gewährung von Hilfe an 
die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung Vorrang einge-
räumt wird; 

 16. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter Maß-
nahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen der 
Vereinten Nationen behilflich zu sein und mit Unterstützung 
dieser Organisationen einen Bericht zur Vorlage bei den zu-
ständigen Organen zu erstellen, in dem die seit der Veröffentli-
chung seines vorherigen Berichts ergriffenen Maßnahmen zur 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen, einschließlich 
dieser Resolution, erläutert werden; 

 17. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Anerken-
nung aus für seine Aussprache und seine Resolution zu dieser 
Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonderausschuss 
auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordinierung der 
Politiken und Aktivitäten der Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zur 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung zu erwägen; 
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 18. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalsekre-
tär regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution Be-
richt zu erstatten; 

 19. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den 
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen und 
der den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen 
Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erforderli-
chen Maßnahmen zu ihrer Durchführung treffen können, und 
ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 20. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer sechs-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 55/140 
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55/140. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Ge-
biete ohne Selbstregierung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/86 vom 6. Dezember 
1999, 

 nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom 
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs 
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Aus-
bildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne Selbst-
regierung111, 

 im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des bil-
dungsmäßigen Fortschritts der Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung zukommt, 

 fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiter-
hin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser An-
gebote zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler 
und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an Bil-
dungs- und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie die 
Auffassung vertretend, dass Schüler und Studenten in diesen 
Gebieten ermutigt werden sollten, solche Angebote zu nutzen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs111; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwohnern 
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfügung 
gestellt haben; 

 3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Gebie-
te, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit er-
 
110 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Algerien, Ägypten, Argentinien, China, Ghana, Indien, 
Iran (Islamische Republik), Jamaika, Kuba, Philippinen, Singapur, Thailand 
und Vereinigte Republik Tansania. 
111 A/55/81 und Add.1. 

langt haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen Schü-
lern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Verfügung 
zu stellen; 

 4. fordert die Verwaltungsmächte nachdrücklich auf, in 
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame Maß-
nahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von In-
formationen über die von den Staaten angebotenen Studien- 
und Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendigen 
Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schüler und Studenten 
diese Angebote nutzen können; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für 
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf 
diese Resolution. 

RESOLUTION 55/141 
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55/141. Westsaharafrage 

 Die Generalversammlung, 

 nach eingehender Behandlung der Westsaharafrage, 

 in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Völker 
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß den Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 
1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 
mit der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/87 vom 6. Dezember 
1999, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass das Königreich Marokko 
und die Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra 
y de Río de Oro am 30. August 1988 den Vorschlägen grund-
sätzlich zugestimmt haben, die vom Generalsekretär der Ver-
einten Nationen und vom Vorsitzenden der Versammlung der 
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen 
Einheit im Rahmen ihres gemeinsamen Gute-Dienste-Auftrags 
unterbreitet wurden, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 658 (1990) vom 27. Juni 1990 und 690 (1991) vom 
29. April 1991, mit denen der Sicherheitsrat den Regelungsplan 
für Westsahara113 gebilligt hat, 

 unter Hinweis auf alle Resolutionen des Sicherheitsrats und 
der Generalversammlung zur Westsaharafrage, 

 
112 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
113 Siehe S/21360 und S/22464 und Korr.1. 
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 in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen nach dem Regelungsplan gegenüber dem Volk von 
Westsahara haben, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend vom Inkrafttreten der 
Waffenruhe im Einklang mit dem Vorschlag des Generalsekre-
tärs und betonend, für wie wichtig sie die Aufrechterhaltung 
der Waffenruhe als fester Bestandteil des Regelungsplans hält, 

 sowie mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Verein-
barungen114 zur Durchführung des Regelungsplans, die die bei-
den Parteien im Verlauf ihrer vertraulichen direkten Gespräche 
erzielt haben, und betonend, welche Bedeutung sie der vollin-
haltlichen, fairen und gewissenhaften Durchführung des Rege-
lungsplans und der Vereinbarungen zu seiner Durchführung 
beimisst, 

 feststellend, dass es trotz der erzielten Fortschritte nach wie 
vor Schwierigkeiten bei der Durchführung des Regelungsplans 
gibt, die überwunden werden müssen, 

 Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Sicherheitsrats 
zu dieser Frage, namentlich den Resolutionen 1301 (2000) vom 
31. Mai 2000 und 1309 (2000) vom 25. Juli 2000, 

 mit Genugtuung darüber, dass die beiden Parteien die de-
taillierten Modalitäten für die Durchführung des Maßnahmen-
pakets des Generalsekretärs angenommen haben, die sich auf 
die Identifizierung der Stimmberechtigten und das Rechtsmit-
telverfahren beziehen115, 

 nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker116, 

 sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs117, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs117; 

 2. würdigt den Generalsekretär und seinen Persönlichen 
Abgesandten für ihre herausragenden Bemühungen und die 
beiden Parteien für den Geist der Zusammenarbeit, den sie 
durch ihre Unterstützung dieser Bemühungen gezeigt haben; 

 3. nimmt Kenntnis von den Vereinbarungen114 zur 
Durchführung des Regelungsplans113, die das Königreich Ma-
rokko und die Frente Popular para la Liberación de Saguia el-
Hamra y de Río de Oro im Verlauf ihrer vertraulichen direkten 
Gespräche unter der Schirmherrschaft des Persönlichen Abge-
sandten des Generalsekretärs, James Baker III, erzielt haben, 
und fordert die Parteien nachdrücklich auf, diese Vereinbarun-
gen in vollem Umfang und nach Treu und Glauben umzuset-
zen; 

 
114 S/1997/742 und Add.1. 
115 Siehe S/1999/483/Add.1. 
116 A/55/23 (Teil II), Kap. IX. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 23. 
117 A/55/303. 

 4. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, ihre 
Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär und seinem Persön-
lichen Abgesandten sowie mit seinem Sonderbeauftragten fort-
zusetzen und alles zu unterlassen, was die Durchführung des 
Regelungsplans und die Vereinbarungen zu seiner Durchfüh-
rung sowie die weiteren Bemühungen des Generalsekretärs und 
seines Persönlichen Abgesandten untergraben würde; 

 5. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Generalsekre-
tär, seinem Persönlichen Abgesandten und seinem Sonderbe-
auftragten voll zusammenzuarbeiten, um die verschiedenen 
Phasen des Regelungsplans durchzuführen und die trotz der 
bislang erzielten Fortschritte nach wie vor bestehenden Schwie-
rigkeiten zu überwinden; 

 6. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, das 
Maßnahmenpaket des Generalsekretärs betreffend die Identifi-
zierung der Stimmberechtigten und das Rechtsmittelverfahren 
gewissenhaft und getreu durchzuführen; 

 7. bekräftigt die Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen nach dem Regelungsplan gegenüber dem Volk von 
Westsahara haben; 

 8. bekundet erneut ihre Unterstützung für die Bemühun-
gen, die der Generalsekretär nach wie vor unternimmt, um im 
Einklang mit den Resolutionen des Sicherheitsrats 658 (1990) 
und 690 (1991), mit denen der Rat den Regelungsplan für 
Westsahara gebilligt hat, seitens der Vereinten Nationen in Zu-
sammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen Einheit 
ein unparteiisches, von jeglichem Zwang freies Selbstbestim-
mungsreferendum des Volkes von Westsahara zu organisieren 
und zu überwachen; 

 9. nimmt Kenntnis von den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats, namentlich den Resolutionen 1301 (2000) 
und 1309 (2000); 

 10. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Lage in West-
sahara unter Berücksichtigung der im Gang befindlichen posi-
tiven Durchführung des Regelungsplans weiter zu behandeln 
und der Generalversammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten 
Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

 11. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 55/142 
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118 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 
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55/142. Neukaledonien-Frage 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Neukaledonien-Frage, 

 nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker119, 

 in Bekräftigung des in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960, 

 feststellend, dass die positiven Maßnahmen wichtig sind, 
welche die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit al-
len Teilen der Bevölkerung in Neukaledonien ergreifen, um die 
politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in dem Ge-
biet zu fördern, namentlich die Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes und zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs 
und des Drogenhandels, mit dem Ziel, einen Rahmen für die 
friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis hin zur Selbstbe-
stimmung zu schaffen, 

 sowie in diesem Zusammenhang feststellend, dass eine aus-
gewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie der 
weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in Neukale-
donien bei der Vorbereitung des Selbstbestimmungsaktes Neu-
kaledoniens wichtig sind, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Intensivierung 
der Kontakte zwischen Neukaledonien und den Nachbarländern 
der südpazifischen Region, 

 1. begrüßt die bedeutsamen Entwicklungen, die in Neu-
kaledonien stattgefunden haben, wie die Unterzeichnung des 
Abkommens von Nouméa am 5. Mai 1998 zwischen den Ver-
tretern Neukaledoniens und der Regierung Frankreichs120 zeigt; 

 2. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf, im 
Interesse aller Einwohner Neukaledoniens ihren Dialog im 
Rahmen des Abkommens von Nouméa in einem Geist der 
Harmonie fortzusetzen; 

 3. nimmt Kenntnis von denjenigen Bestimmungen des 
Abkommens von Nouméa, die darauf gerichtet sind, der kana-
kischen Identität in der politischen und sozialen Organisation 
Neukaledoniens stärker Rechnung zu tragen, sowie von den 
Bestimmungen des Abkommens im Hinblick auf die Einwande-
rungskontrolle und den Schutz der örtlichen Arbeitsplätze; 

 4. nimmt außerdem Kenntnis von den Bestimmungen des 
Abkommens von Nouméa, wonach Neukaledonien Mitglied 
oder angeschlossenes Mitglied bestimmter internationaler Or-
ganisationen, wie beispielsweise internationaler Organisationen 

 
119 A/55/23 (Teil II), Kap. IX. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 23. 
120 A/AC.109/2114, Anhang. 

in der pazifischen Region, der Vereinten Nationen, der Organi-
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur und der Internationalen Arbeitsorganisation im Einklang 
mit deren Statuten werden kann; 

 5. nimmt ferner Kenntnis von der zwischen den Unter-
zeichnern des Abkommens von Nouméa getroffenen Vereinba-
rung, die Vereinten Nationen über die im Laufe des Eman-
zipationsprozesses erzielten Fortschritte zu unterrichten; 

 6. begrüßt es, dass die Verwaltungsmacht zum Zeitpunkt 
der Schaffung der neuen Institutionen eine Informationsmission 
nach Neukaledonien eingeladen hat, die auch Vertreter von 
Ländern der pazifischen Region mit einschloss; 

 7. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Generalsekre-
tär Informationen über die politische, wirtschaftliche und sozia-
le Situation Neukaledoniens zu übermitteln; 

 8. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin einen 
Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis hin 
zu einem Akt der Selbstbestimmung zu fördern, der alle 
Wahlmöglichkeiten eröffnet und der die Rechte aller Neukale-
donier schützt, gemäß dem Buchstaben und dem Geist des Ab-
kommens von Nouméa, das auf dem Grundsatz aufbaut, dass es 
Sache der Einwohner Neukaledoniens ist, zu entscheiden, wie 
sie ihr Leben gestalten wollen; 

 9. begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, 
um die Wirtschaft Neukaledoniens in allen Bereichen zu stär-
ken und zu diversifizieren, und befürwortet weitere derartige 
Maßnahmen im Einklang mit dem Geist der Abkommen von 
Matignon und Nouméa; 

 10. begrüßt außerdem die Bedeutung, die die Vertrags-
parteien der Abkommen von Matignon und Nouméa größeren 
Fortschritten auf den Gebieten Wohnungswesen, Beschäf-
tigung, Ausbildung, Bildung und Gesundheitsfürsorge in Neu-
kaledonien beimessen; 

 11. erkennt den Beitrag an, den das Melanesische Kultur-
zentrum zum Schutz der autochthonen Kultur Neukaledoniens 
leistet; 

 12. nimmt Kenntnis von den positiven Initiativen zum 
Schutz der natürlichen Umwelt Neukaledoniens, namentlich 
von der Operation "Zonéco", deren Auftrag darin besteht, die 
Meeresressourcen innerhalb der Wirtschaftszone Neukaledo-
niens kartografisch zu erfassen und zu evaluieren und so auch 
vorläufige Untersuchungen über Kohlenwasserstoffe an-
zustellen; 

 13. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neuka-
ledonien und den Völkern des Südpazifiks sowie die positiven 
Maßnahmen, welche die französischen Behörden und die Ge-
bietsbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren Ausbau dieser 
Verbindungen zu erleichtern, einschließlich der Entwicklung 
engerer Beziehungen zu den Mitgliedsländern des Pazifikinsel-
Forums; 

 14. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass Neukaledo-
nien Beobachterstatus im Pazifikinsel-Forum erlangt hat, dass 



 III.  Resolutionen – Ausschuss für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) 239 

 

Delegationen aus Ländern der pazifischen Region Neukaledo-
nien nach wie vor Besuche auf hoher Ebene abstatten und dass 
hochrangige Delegationen aus Neukaledonien Mitgliedstaaten 
des Pazifikinsel-Forums besuchen; 

 15. beschließt, den Prozess, der sich infolge der Unter-
zeichnung des Abkommens von Nouméa in Neukaledonien zu 
entfalten beginnt, fortlaufend weiter zu verfolgen; 

 16. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer sechs-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 55/143 
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55/143. Tokelau-Frage 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Tokelau-Frage, 

 nach Prüfung des die Tokelau-Frage betreffenden Kapitels 
im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker122, 

 erinnernd an die von dem Ulu-o-Tokelau (der höchsten Au-
torität Tokelaus) am 30. Juli 1994 abgegebene feierliche Erklä-
rung über den künftigen Status Tokelaus, wonach in Tokelau 
ein Selbstbestimmungsvorgang und die Konstituierung Toke-
laus als Hoheitsgebiet mit Selbstregierung aktiv geprüft würden 
und Tokelau gegenwärtig einen Status der freien Assoziierung 
mit Neuseeland vorziehen würde, 

 sowie erinnernd an ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie an alle 
die Gebiete ohne Selbstregierung betreffenden Resolutionen 
und Beschlüsse der Vereinten Nationen, darunter insbesondere 
die Resolution 54/89 der Generalversammlung vom 6. Dezem-
ber 1999, 

 ferner erinnernd an die Bedeutung, die in der feierlichen 
Erklärung den Bedingungen der beabsichtigten Beziehung To-
kelaus zu Neuseeland in Form einer freien Assoziierung bei-
gemessen wird, namentlich die Erwartung, dass die Art der Hil-
fe, die Tokelau bei der Förderung des Wohlergehens seiner 
Bevölkerung und ebenso seiner externen Interessen von Neu-
seeland weiterhin erwarten könnte, im Rahmen dieser Bezie-
hung klar festgelegt würde, 

 
121 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 
122 A/55/23 (Teil II), Kap. XI. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 23. 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der auch weiterhin 
beispielhaften Kooperation der Verwaltungsmacht Neuseeland 
im Rahmen der Arbeit des Sonderausschusses betreffend Toke-
lau und von ihrer Bereitschaft, Besuchsdelegationen der Ver-
einten Nationen Zugang zu dem Hoheitsgebiet zu gewähren, 

 sowie mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem Bei-
trag, den Neuseeland gemeinsam mit den Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, insbesondere dem Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen und der Internationalen Fernmeldeunion, zur Ent-
wicklung Tokelaus leistet, 

 daran erinnernd, dass 1994 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen nach Tokelau entsandt worden ist, 

 in Anbetracht dessen, dass Tokelau als kleines Inselho-
heitsgebiet die Lage der meisten noch verbleibenden Gebiete 
ohne Selbstregierung veranschaulicht, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass Tokelau als Beispiel einer 
erfolgreichen Entkolonialisierung für die Vereinten Nationen 
zu einem Zeitpunkt, in dem sie bestrebt sind, ihre Entkoloniali-
sierungstätigkeit abzuschließen, von großer Bedeutung ist, 

 1. stellt fest, dass Tokelau nach wie vor entschlossen für 
die Erlangung der Selbstregierung und einen Selbstbestim-
mungsvorgang eintritt, der ihm einen Status geben würde, der 
mit den in Grundsatz VI der Anlage zur Resolution 1541 (XV) 
der Generalversammlung vom 15. Dezember 1960 enthaltenen 
Möglichkeiten für den künftigen Status für Gebiete ohne 
Selbstregierung im Einklang stünde; 

 2. stellt außerdem fest, dass Tokelau selbst bestimmen 
möchte, wie schnell es auf einen Selbstbestimmungsvorgang 
hinarbeiten will; 

 3. stellt ferner fest, dass 1999 eine durch Ausübung des 
allgemeinen Erwachsenenwahlrechts auf Dorfebene gewählte 
nationale Regierung eingesetzt wurde; 

 4. nimmt davon Kenntnis, dass der Ulu-o-Tokelau an 
dem vom 16. bis 18. Mai 2000 in Majuro abgehaltenen Regio-
nalseminar für den Pazifik teilgenommen123 und erklärt hat, 
dass das Projekt "Modernes Haus Tokelau" sowohl im Hin-
blick auf die Regierungs- und Verwaltungsführung als auch auf 
die wirtschaftliche Entwicklung von den Einwohnern Tokelaus 
als das Mittel zur Herbeiführung seines Selbstbestimmungsvor-
gangs angesehen wird; 

 5. begrüßt die vom Rat der Faipule im Juli 2000 abgege-
bene Erklärung, wonach die Durchführung des Projekts im An-
schluss an Beratungen in jedem Dorf und eine Sitzung des All-
gemeinen Fono im Juni 2000 uneingeschränkte und überwälti-
gende Unterstützung erhalten hat;  

 
123 A/55/23 (Teil I), Kap. II, Anhang, Ziffer 30. Der endgültige Wortlaut 
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünf-
zigste Tagung, Beilage 23. 
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 6. stellt fest, dass der Rat der Faipule bestätigt hat, dass 
die Durchführung des Projekts in Zusammenarbeit mit Neusee-
land in den zwölf Monaten ab Juli 2000 erheblich vor-
anschreiten wird; 

 7. nimmt davon Kenntnis, dass Neuseeland für den Zeit-
raum 2000-2001 zusätzliche Mittel in erheblicher Höhe zu 
Gunsten des Projekts zugesagt hat und beabsichtigt, mit Toke-
lau auf eine Weise zusammenzuarbeiten, die maßgebliche Im-
pulse erzeugen kann; 

 8. nimmt Kenntnis von den derzeitigen Änderungen bei 
den Regelungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistun-
gen in einem Umfeld, in dem die Institution des Dorfes effektiv 
als Fundament der Nation anerkannt wird, sowie von der Er-
wartung, dass sich der Kommissar für den öffentlichen Dienst 
Neuseelands zu einem gegenseitig zu vereinbarenden Zeitpunkt 
aus seiner Rolle als Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes von 
Tokelau zurückziehen kann, sobald Tokelau geeignete Rah-
menbedingungen für die Beschäftigung von Ortskräften ge-
schaffen hat; 

 9. stellt fest, dass sich die Konstituierung Tokelaus als 
Hoheitsgebiet mit Selbstregierung auch weiterhin als Teil und 
als Folge des Aufbaus des "Modernen Hauses Tokelau" voll-
ziehen wird und dass beides von nationaler und internationaler 
Bedeutung für Tokelau ist; 

 10. erkennt an, dass Tokelau entsprechende Zusicherun-
gen gegeben werden müssen, da die örtlichen Ressourcen nicht 
ausreichen, um der materiellen Dimension der Selbst-
bestimmung gerecht zu werden, und dass die externen Partner 
Tokelaus Tokelau nach wie vor dabei behilflich sein müssen, 
seinen Wunsch nach Eigenständigkeit so weit wie möglich mit 
seinem Bedarf an Auslandshilfe in Einklang zu bringen; 

 11. nimmt Kenntnis von den besonderen Herausforderun-
gen, die mit der Situation Tokelaus, eines der kleinsten der 
kleinen Hoheitsgebiete, verbunden sind, und stellt fest, dass der 
Moment der Ausübung des unveräußerlichen Rechts eines Ho-
heitsgebiets auf Selbstbestimmung näher rücken kann, wenn 
solche Herausforderungen wie im Falle Tokelaus auf innovati-
ve Art und Weise bewältigt werden; 

 12. begrüßt die Zusicherungen der Regierung Neusee-
lands, dass sie ihre Verpflichtungen gegenüber den Vereinten 
Nationen im Hinblick auf Tokelau erfüllen und den frei zum 
Ausdruck gebrachten Wünschen der Bevölkerung von Tokelau 
im Hinblick auf seinen künftigen Status nachkommen wird; 

 13. fordert die Verwaltungsmacht und die Organisationen 
der Vereinten Nationen auf, Tokelau beim weiteren Ausbau 
seiner Wirtschafts- und Staatsführungsstrukturen im Rahmen 
der zur Zeit laufenden Ausarbeitung seiner Verfassung auch 
weiterhin Hilfe zu gewähren; 

 14. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer sechs-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTIONEN 55/144 A und B 
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55/144. Die Fragen Amerikanisch-Samoas, Anguillas, 
Bermudas, der Britischen Jungferninseln, der 
Kaimaninseln, Guams, Montserrats, Pitcairns, 
St. Helenas, der Turks- und Caicosinseln und der 
Amerikanischen Jungferninseln 

A 

ALLGEMEINES 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Fragen Amerikanisch-Samoas, An-
guillas, Bermudas, der Britischen Jungferninseln, der Kaiman-
inseln, Guams, Montserrats, Pitcairns, St. Helenas, der Turks- 
und Caicosinseln und der Amerikanischen Jungferninseln, im 
Folgenden als "Hoheitsgebiete" bezeichnet, 

 nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker125, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle 
diese Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Beschlüs-
se der Vereinten Nationen, darunter insbesondere die Resolu-
tionen, die von der Generalversammlung auf ihrer vierundfünf-
zigsten Tagung zu den jeweiligen in dieser Resolution behan-
delten Hoheitsgebieten verabschiedet wurden, 

 in der Erkenntnis, dass die jeweiligen Besonderheiten und 
Präferenzen der Einwohner der Hoheitsgebiete flexible, prakti-
sche und innovative Selbstbestimmungsansätze erfordern, un-
beschadet der Größe, der geografischen Lage, der Einwohner-
zahl oder der natürlichen Ressourcen des Hoheitsgebiets, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) vom 
15. Dezember 1960 mit den Grundsätzen, von denen sich die 
Mitgliedstaaten leiten lassen sollen, um festzustellen, ob eine 
Verpflichtung besteht, die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta 
der Vereinten Nationen vorgesehenen Informationen zu über-
mitteln, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass es selbst 
vierzig Jahre nach Verabschiedung der Erklärung noch immer 
eine Reihe von Gebieten ohne Selbstregierung gibt, 

 
124 Die in den Berichten empfohlenen Resolutionsentwürfe wurden von dem 
Vertreter Papua-Neuguineas (im Namen des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker) vorgelegt. 
125 A/55/23 (Teil II), Kap. X. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 23. 
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 in Anerkennung der maßgeblichen Erfolge, die die interna-
tionale Gemeinschaft im Hinblick auf die Beseitigung des Ko-
lonialismus im Einklang mit der Erklärung erzielt hat, und sich 
dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass die Erklärung unter Be-
rücksichtigung des von den Vereinten Nationen gesetzten Ziels 
der Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr 2000 und des 
Aktionsplans der Internationalen Dekade für die Beseitigung 
des Kolonialismus126 auch weiterhin wirksam verwirklicht 
wird, 

 Kenntnis nehmend von den positiven Entwicklungen im 
Hinblick auf die Verfassung, die in einigen Gebieten ohne 
Selbstregierung eingetreten sind und über die der Sonderaus-
schuss informiert wurde, gleichzeitig jedoch anerkennend, dass 
die von der Bevölkerung der Gebiete bekundeten Selbstbe-
stimmungswünsche entsprechend der Praxis gemäß der Charta 
anerkannt werden müssen, 

 in der Erkenntnis, dass es im Entkolonialisierungsprozess 
keine andere Wahl gibt, als den von der Generalversammlung 
in ihren Resolutionen 1514 (XV), 1541 (XV) und anderen Re-
solutionen verkündeten Grundsatz der Selbstbestimmung an-
zuwenden, 

 unter Begrüßung der erklärten Haltung der Regierung des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, wo-
nach sie weiterhin ihre Verpflichtungen aus der Charta ernst 
nimmt, in den abhängigen Gebieten die Selbstregierung zu 
entwickeln und in Zusammenarbeit mit den gewählten Lokalre-
gierungen sicherzustellen, dass die Verfassungsordnung der 
Hoheitsgebiete nach wie vor den Wünschen der Bevölkerung 
entspricht, sowie ihrer nachdrücklichen Feststellung, dass es 
letztlich Sache der Bevölkerung der Hoheitsgebiete ist, über ih-
ren zukünftigen Status zu entscheiden, 

 sowie unter Begrüßung der erklärten Haltung der Regierung 
der Vereinigten Staaten von Amerika, wonach sie die Grund-
sätze der Entkolonialisierung uneingeschränkt unterstützt und 
ihre Verpflichtungen aus der Charta ernst nimmt, das Wohl der 
Bewohner der unter der Verwaltung der Vereinigten Staaten 
stehenden Gebiete so weit wie möglich zu fördern, 

 in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten eines jeden Ho-
heitsgebiets in Bezug auf seine geografische Lage und seine 
wirtschaftlichen Verhältnisse sowie eingedenk dessen, dass die 
Förderung der wirtschaftlichen Stabilität und die weitere Di-
versifizierung und Stärkung der Volkswirtschaften der jeweili-
gen Hoheitsgebiete eine vordringliche Notwendigkeit ist, 

 sich dessen bewusst, dass die Hoheitsgebiete für Naturka-
tastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders anfällig 
sind, und in diesem Zusammenhang eingedenk der Agen-
da 21127, der Strategie von Yokohama für eine sicherere Welt: 
Leitlinien für Vorbeugung, Vorsorge und Folgenmilderung bei 
Naturkatastrophen, die die Grundsätze, die Strategie und den 
 
126 Siehe A/46/634/Rev.1 und Korr.1, Anhang. 
127 Report of the United Nations Conference on Environment and Develop-
ment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten 
Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions adopted 
by the Conference, Resolution 1, Anlage II. 

Aktionsplan enthält128, des Aktionsprogramms für die nachhal-
tige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern129 und anderer einschlägiger Weltkonferenzen, 

 im Bewusstsein dessen, wie nützlich die Mitwirkung 
ernannter und gewählter Vertreter der Hoheitsgebiete an der 
Arbeit des Sonderausschusses sowohl für die Hoheitsgebiete 
selbst als auch für den Sonderausschuss ist, 

 überzeugt, dass die Ausarbeitung des künftigen politischen 
Status der Hoheitsgebiete auch weiterhin von den Wünschen 
und Bestrebungen ihrer Bevölkerung geleitet sein sollte und 
dass Referenden, freien und fairen Wahlen und anderen For-
men der Volksbefragung eine wichtige Rolle zukommt, wenn 
es darum geht, über die Wünsche und Bestrebungen der Bevöl-
kerung Aufschluss zu erhalten, 

 sowie überzeugt, dass keine Verhandlungen zur Festlegung 
des Status eines Hoheitsgebiets ohne die aktive Einbeziehung 
und Mitwirkung der Einwohner des betreffenden Gebiets statt-
finden dürfen, 

 anerkennend, dass alle verfügbaren Selbstbestimmungsfor-
meln der Hoheitsgebiete gültig sind, sofern sie den frei geäu-
ßerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung entsprechen 
und mit den in den Resolutionen 1514 (XV), 1541 (XV) und in 
anderen Resolutionen der Generalversammlung klar definierten 
Grundsätzen im Einklang stehen, 

 eingedenk dessen, dass Besuchsdelegationen der Vereinten 
Nationen ein wirksames Mittel sind, um sich von der Lage in 
den Hoheitsgebieten ein Bild zu verschaffen, und die Auffas-
sung vertretend, dass die Möglichkeit im Auge behalten werden 
sollte, zu gegebener Zeit im Benehmen mit der jeweiligen 
Verwaltungsmacht weitere Besuchsdelegationen in die Ho-
heitsgebiete zu entsenden, 

 Kenntnis davon nehmend, dass der Sonderausschuss vom 
16. bis 18. Mai 2000 in Majuro ein Pazifisches Regionalsemi-
nar abgehalten hat, um die Auffassungen der Vertreter der Ho-
heitsgebiete sowie der Regierungen und Organisationen der 
Region zu hören, mit dem Ziel, die politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Gegebenheiten in den Hoheitsgebieten zu über-
prüfen, 

 eingedenk dessen, wie wichtig es ist, dass die Verwal-
tungsmächte den Sonderausschuss über die Wünsche und Be-
strebungen der Einwohner der Hoheitsgebiete in Kenntnis set-
zen und dass ihm aus anderen geeigneten Quellen, so auch von 
den Vertretern der Hoheitsgebiete, entsprechende Informatio-
nen zugehen, damit der Ausschuss den politischen Status der 
Einwohner der Hoheitsgebiete besser verstehen und sein Man-
dat wirksam erfüllen kann, 

 sowie in diesem Zusammenhang eingedenk dessen, dass der 
Sonderausschuss die Abhaltung von Regionalseminaren in der 
 
128 A/CONF.172/9, Kap. I, Resolution 1, Anlage I. 
129 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of 
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May 
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und 
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
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karibischen und pazifischen Region und am Amtssitz sowie an 
anderen Tagungsorten unter aktiver Beteiligung von Vertretern 
der Gebiete ohne Selbstregierung als ein nützliches Mittel be-
trachtet, das ihm hilft, seinen Auftrag zu erfüllen, gleichzeitig 
jedoch anerkennend, dass die Rolle dieser Seminare im Rah-
men eines Programms der Vereinten Nationen zur Feststellung 
des politischen Status der Hoheitsgebiete überprüft werden 
muss, 

 ferner eingedenk dessen, dass manche Hoheitsgebiete seit 
langem keine Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen 
mehr empfangen haben und dass in einige Hoheitsgebiete ü-
berhaupt keine Besuchsdelegationen entsandt wurden, 

 mit Genugtuung über den Beitrag, den die Sonderorganisa-
tionen und andere Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, insbesondere das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen, und regionale Institutionen, wie beispielswei-
se die Karibische Entwicklungsbank, zur Entwicklung einiger 
Hoheitsgebiete geleistet haben, 

 feststellend, dass einige Gebietsregierungen Anstrengungen 
unternommen haben, um den strengsten Normen der Finanz-
aufsicht zu genügen, dass aber einige andere Hoheitsgebiete 
von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung in die Liste derjenigen Gebiete aufgenommen 
worden sind, die den von der Organisation festgelegten Krite-
rien für eine Steueroase entsprechen, sowie feststellend, dass 
einige Gebietsregierungen ihre Besorgnis darüber geäußert ha-
ben, dass der Dialog zwischen ihnen und der Organisation un-
zureichend ist, 

 in Anbetracht der kontinuierlichen Anstrengungen, die der 
Sonderausschuss zur kritischen Überprüfung seiner Arbeit un-
ternimmt, um im Hinblick auf die Erreichung seiner mandats-
mäßigen Ziele geeignete und konstruktive Empfehlungen vor-
zulegen und entsprechende Beschlüsse zu fassen, 

 1. bekräftigt das unveräußerliche Recht der Völker der 
Hoheitsgebiete auf Selbstbestimmung, namentlich, wenn sie 
dies wünschen, auf Unabhängigkeit, gemäß der Charta der 
Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Gene-
ralversammlung mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker; 

 2. bekräftigt außerdem, dass es letztlich Sache der Be-
völkerung dieser Hoheitsgebiete selbst ist, ihren künftigen poli-
tischen Status im Einklang mit den diesbezüglichen Be-
stimmungen der Charta, der Erklärung und den einschlägigen 
Resolutionen der Generalversammlung frei zu bestimmen, und 
fordert die Verwaltungsmächte in diesem Zusammenhang auf, 
gemeinsam mit den Gebietsregierungen politische Bildungs-
programme in den Hoheitsgebieten zu erleichtern, um die Be-
völkerung über ihr Recht auf Selbstbestimmung in Über-
einstimmung mit den in der Resolution 1541 (XV) der Gene-
ralversammlung klar umrissenen legitimen Möglichkeiten hin-
sichtlich ihres politischen Status aufzuklären; 

 3. ersucht die Verwaltungsmächte, dem Generalsekretär 
die Informationen nach Artikel 73 Buchstabe e der Charta so-

wie weitere aktualisierte Informationen und Berichte zu über-
mitteln, darunter auch Berichte über die im Wege fairer und 
freier Referenden und anderer Formen der Volksbefragung ge-
äußerten Wünsche und Bestrebungen der Einwohner der Ho-
heitsgebiete hinsichtlich ihres künftigen politischen Status, so-
wie die Ergebnisse eines jeden eine aufgeklärte Bevölkerung 
voraussetzenden, demokratischen, mit der Praxis auf Grund der 
Charta im Einklang stehenden Prozesses, in dem der klare und 
frei geäußerte Wunsch der Bevölkerung zum Ausdruck kommt, 
den bestehenden Status des Gebiets zu verändern; 

 4. betont, wie wichtig es für den Sonderausschuss für 
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker ist, 
von den Auffassungen und Wünschen der Bevölkerung der 
Hoheitsgebiete in Kenntnis gesetzt zu werden und zu einem 
besseren Verständnis ihrer Lebensbedingungen zu gelangen; 

 5. bekräftigt, dass zu gegebener Zeit und im Benehmen 
mit den Verwaltungsmächten in die Hoheitsgebiete entsandte 
Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen ein wirksames 
Mittel sind, um sich ein Bild von der Lage in den Hoheitsgebie-
ten zu verschaffen, und ersucht die Verwaltungsmächte und die 
gewählten Volksvertreter in den Hoheitsgebieten, dem Sonder-
ausschuss in dieser Hinsicht behilflich zu sein; 

 6. bekräftigt außerdem die den Verwaltungsmächten 
nach der Charta obliegende Verantwortung, die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung der Hoheitsgebiete zu fördern und ih-
re kulturelle Identität zu erhalten, und empfiehlt, der Stärkung 
und Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften im Benehmen mit 
der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin Vorrang einzu-
räumen; 

 7. ersucht die Verwaltungsmächte, im Benehmen mit der 
Bevölkerung der Hoheitsgebiete alle erforderlichen Maßnah-
men zu treffen, um die Umwelt der ihrer Verwaltung unterste-
henden Hoheitsgebiete vor jeglicher Zerstörung zu schützen 
und zu erhalten, und ersucht die zuständigen Sonderorganisa-
tionen, die Umweltbedingungen in diesen Hoheitsgebieten auch 
weiterhin zu überwachen; 

 8. fordert die Verwaltungsmächte auf, in Zusammenar-
beit mit der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin alle er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Probleme im Zu-
sammenhang mit dem Drogenhandel, der Geldwäsche und an-
deren strafbaren Handlungen zu bekämpfen; 

 9. stellt mit Besorgnis fest, dass der Aktionsplan für die 
Internationale Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus 
nicht bis zum Jahr 2000 abgeschlossen werden kann; 

 10. fordert die Verwaltungsmächte auf, vor der sechsund-
fünfzigsten Tagung der Generalversammlung mit dem Sonder-
ausschuss einen konstruktiven Dialog aufzunehmen, um einen 
Rahmen für die Anwendung von Artikel 73 Buchstabe e der 
Charta und die Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über 
das Jahr 2000 hinaus zu erarbeiten; 
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 11. nimmt Kenntnis von den besonderen Umständen, die 
in den betreffenden Hoheitsgebieten gegeben sind, und unter-
stützt die politische Entwicklung hin zur Selbstbestimmung in 
diesen Gebieten; 

 12. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu den 
Bemühungen der Vereinten Nationen beizutragen, das 
21. Jahrhundert in einer vom Kolonialismus freien Welt zu be-
ginnen, und fordert sie auf, den Sonderausschuss bei seinen 
Bemühungen um die Verwirklichung dieses hehren Ziels auch 
weiterhin voll zu unterstützen; 

 13. bittet die Sonderorganisationen und die anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, alle erforderli-
chen Maßnahmen in die Wege zu leiten beziehungsweise fort-
zusetzen, um den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt der 
Hoheitsgebiete zu beschleunigen, und fordert zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen dem Sonderausschuss und dem 
Wirtschafts- und Sozialrat bei der Förderung der Gewährung 
von Hilfe an die Hoheitsgebiete auf; 

 14. nimmt Kenntnis von den Erklärungen der gewählten 
Vertreter der betreffenden Hoheitsgebiete, in denen sie ihre Be-
reitschaft betont haben, bei allen internationalen An-
strengungen zur Verhütung des Missbrauchs des internationa-
len Finanzsystems zu kooperieren und ein ordnungspolitisches 
Umfeld mit hochgradig selektiven Lizenzvergabeverfahren, ro-
busten Aufsichtspraktiken und bewährten Mechanismen zur 
Bekämpfung der Geldwäsche zu fördern; 

 15. fordert einen verstärkten konstruktiven Dialog zwi-
schen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung und den betreffenden Gebietsregierungen, mit 
dem Ziel, die für ein Höchstmaß an Transparenz und Informa-
tionsaustausch notwendigen Änderungen herbeizuführen und 
auf diese Weise die Streichung dieser Gebiete ohne Selbstre-
gierung aus der Liste der als Steueroasen eingestuften Gebiete 
zu erleichtern, und ersucht die jeweilige Verwaltungsmacht, 
diesen Gebieten bei der Lösung dieser Frage behilflich zu sein; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
über die Durchführung der seit der Verkündung der Internatio-
nalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus verab-
schiedeten Resolutionen betreffend die Entkolonialisierung Be-
richt zu erstatten; 

 17. ersucht den Sonderausschuss, die Prüfung der Frage 
der kleinen Hoheitsgebiete fortzusetzen und der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten und dabei Empfehlungen zu der Frage vorzu-
legen, wie den Völkern der Hoheitsgebiete in geeigneter Weise 
bei der Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung geholfen 
werden kann. 

B 

EINZELNE HOHEITSGEBIETE 

 Die Generalversammlung, 

 Bezug nehmend auf die Resolution A, 

I.  Amerikanisch-Samoa 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht der Verwaltungsmacht, 
wonach die Mehrheit der führenden Politiker Amerikanisch-
Samoas mit dem derzeitigen Verhältnis der Insel zu den Verei-
nigten Staaten von Amerika zufrieden ist, 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von der Erklärung, die der 
Gouverneur von Amerikanisch-Samoa vor dem vom 16. bis 
18. Juni 1998 in Nadi (Fidschi) abgehaltenen Pazifischen Re-
gionalseminar abgegeben hat, und von den Informationen über 
die politische und wirtschaftliche Lage in Amerikanisch-
Samoa, die er dort bereitgestellt hat130, 

 feststellend, dass die Regierung des Hoheitsgebiets nach 
wie vor beträchtliche finanzielle und haushaltstechnische Pro-
bleme sowie interne Kontrollprobleme hat und dass das Defizit 
und die Finanzlage des Hoheitsgebiets durch die große Nach-
frage nach staatlichen Dienstleistungen seitens der rasch wach-
senden Bevölkerung, durch die begrenzte wirtschaftliche und 
steuerliche Basis und die jüngsten Naturkatastrophen verschärft 
werden, 

 sowie feststellend, dass es dem Hoheitsgebiet, ähnlich wie 
anderen isolierten Gemeinwesen mit begrenzten Mitteln, nach 
wie vor an angemessenen medizinischen Einrichtungen und an-
deren Infrastruktureinrichtungen mangelt, 

 sich der Anstrengungen bewusst, die die Regierung des Ho-
heitsgebiets unternimmt, um die Ausgaben einzudämmen und 
zu reduzieren und gleichzeitig ihr Programm zum Ausbau und 
zur Diversifizierung der Wirtschaft des Landes weiterzuführen, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen 
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet 
zu halten; 

 2. fordert die Verwaltungsmacht auf, der Gebietsregie-
rung auch weiterhin bei der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung des Hoheitsgebiets, namentlich bei Maßnahmen zur 
Erhöhung der Kapazitäten im Bereich des Finanzmanagements 
und zur Stärkung ihrer sonstigen Aufgaben, behilflich zu sein; 

 3. begrüßt es, dass der Gouverneur von Amerikanisch-
Samoa den Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung 
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker gebeten hat, eine Besuchsdelegation 
in das Hoheitsgebiet zu entsenden; 

II.  Anguilla 

 sich dessen bewusst, dass sich sowohl die Regierung An-
guillas als auch die Verwaltungsmacht im Rahmen des Strate-
gischen Landesprogramms für die Jahre 2000-2003 zu einer 
neuen Politik des verstärkten Dialogs und der engeren Partner-
schaft verpflichtet haben, 

 
130 Siehe A/AC.109/2121, Ziffer 28. 
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 im Bewusstsein der Anstrengungen, die die Regierung An-
guillas unternimmt, um das Hoheitsgebiet weiter zu einem be-
standfähigen und gut geregelten Offshore-Finanzzentrum für 
Investoren auszubauen, indem sie moderne gesellschafts-, treu-
hand- sowie partnerschafts- und versicherungsrechtliche Vor-
schriften erlässt und das Handelsregister auf Computer um-
stellt, 

 feststellend, dass es der fortgesetzten Zusammenarbeit zwi-
schen der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung bedarf, 
um die Probleme des Drogenhandels und der Geldwäsche an-
zugehen, 

 sowie feststellend, dass am 3. März 2000 allgemeine Wah-
len abgehalten wurden, die zu einer neuen Koalitionsregierung 
im Parlament (House of Assembly) geführt haben, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen 
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet 
zu halten; 

 2. fordert die Verwaltungsmacht und alle Staaten, Orga-
nisationen und Organe der Vereinten Nationen auf, dem Ho-
heitsgebiet auch künftig bei seiner sozialen und wirtschaft-
lichen Entwicklung behilflich zu sein; 

 3. begrüßt den Landeskooperationsrahmen des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen für den Zeitraum 
1997-1999, der derzeit nach Konsultationen mit der Ge-
bietsregierung und den wichtigsten Entwicklungspartnern im 
System der Vereinten Nationen und der Gebergemeinschaft 
umgesetzt wird; 

 4. begrüßt außerdem, dass das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen zu der Auffassung gelangt ist, dass das 
Hoheitsgebiet im Bereich nachhaltige menschliche Ent-
wicklung und bei der soliden Bewirtschaftung und Erhaltung 
der Umwelt, die inzwischen Bestandteil des Staatlichen Tou-
rismusplans sind, beträchtliche Fortschritte erzielt hat; 

 5. begrüßt ferner, dass die Karibische Entwicklungsbank 
in ihrem Bericht von 1999 über das Hoheitsgebiet zu der Auf-
fassung gelangt ist, dass sich die Wirtschaft trotz eines Ab-
schwungs im ersten Quartal erholt und im Verlauf des Jahres 
1999 ein Wachstum von 6 Prozent erzielt hat; 

III.  Bermuda 

 in Anbetracht der Ergebnisse des am 16. August 1995 ab-
gehaltenen Unabhängigkeitsreferendums sowie im Bewusstsein 
der unterschiedlichen Standpunkte der politischen Parteien des 
Hoheitsgebiets betreffend den künftigen Status des Hoheitsge-
biets, 

 sowie in Anbetracht des geregelten Verlaufs des demokrati-
schen Prozesses und des reibungslosen Regierungswechsels im 
November 1998, 

 ferner in Anbetracht der von der Verwaltungsmacht in ih-
rem jüngst publizierten Weißbuch "Partnerschaft für Fortschritt 
und Wohlstand: Großbritannien und die Überseegebiete" abge-
gebenen Stellungnahmen131, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen 
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet 
zu halten; 

 2. fordert die Verwaltungsmacht auf, sich weiter mit dem 
Hoheitsgebiet für seine sozioökonomische Entwicklung einzu-
setzen; 

 3. ersucht die Verwaltungsmacht, im Benehmen mit der 
Gebietsregierung Programme zu erarbeiten, die speziell darauf 
gerichtet sind, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Folgen der Schließung der Militärstützpunkte und –einrich-
tungen der Vereinigten Staaten von Amerika in dem Hoheits-
gebiet zu mildern; 

IV.  Britische Jungferninseln 

 in Anbetracht des Abschlusses der Überprüfung der Verfas-
sung des Hoheitsgebiets und des Inkrafttretens der geänderten 
Verfassung sowie in Anbetracht der Ergebnisse der am 17. Mai 
1999 abgehaltenen allgemeinen Wahlen, 

 sowie in Anbetracht der Ergebnisse der im Zeitraum 1993-
1994 durchgeführten Überprüfung der Verfassung, die klar er-
geben hat, dass der verfassungsgemäß im Wege eines Re-
ferendums zum Ausdruck gebrachte Wunsch der Bevölkerung 
eine Vorbedingung für die Unabhängigkeit sein muss, 

 Kenntnis nehmend von der 1995 abgegebenen Erklärung 
des Chefministers der Britischen Jungferninseln, wonach das 
Hoheitsgebiet für den verfassungsmäßigen und politischen 
Schritt zur vollen internen Selbstregierung bereit sei und die 
Verwaltungsmacht dies durch eine schrittweise Machtübertra-
gung an die gewählten Vertreter des Hoheitsgebiets un-
terstützen solle, 

 feststellend, dass sich das Hoheitsgebiet zu einem der füh-
renden Offshore-Finanzzentren der Welt entwickelt, 

 sowie feststellend, dass es der fortgesetzten Zusammenar-
beit zwischen der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung 
bedarf, um den Drogenhandel und die Geldwäsche zu bekämp-
fen, 

 ferner feststellend, dass das Hoheitsgebiet am 27. Mai 2000 
in Tortola den jährlichen Tag der Freundschaft zwischen den 
Britischen Jungferninseln und den Amerikanischen Jungfernin-
seln im Rahmen offizieller Feierlichkeiten begangen hat, 

 
131 Siehe A/AC.109/1999/1 und Korr.1, Anhang. 
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 1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen 
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet 
zu halten; 

 2. ersucht die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisa-
tionen und die anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen und alle Finanzinstitutionen, dem Hoheitsgebiet 
auch weiterhin bei seiner sozioökonomischen Entwicklung und 
bei der Erschließung seiner Humanressourcen behilflich zu sein 
und dabei zu beachten, dass das Hoheitsgebiet für externe Fak-
toren anfällig ist; 

 3. begrüßt es, dass die Karibische Entwicklungsbank in 
ihrem Bericht von 1999 zu der Auffassung gelangt ist, dass der 
Finanzdienstleistungssektor und die Tourismusindustrie des 
Hoheitsgebiets weiter expandierten, und begrüßt außerdem, 
dass die Bank dem Hoheitsgebiet Darlehen für technische Hilfe 
in Höhe von 21,1 Millionen US-Dollar, einschließlich 
19,9 Millionen Dollar zur Finanzierung des Flughafens auf 
Beef Island, gewährt hat; 

V.  Kaimaninseln 

 in Anbetracht der im Zeitraum 1992-1993 durchgeführten 
Überprüfung der Verfassung, aus der sich ergab, dass die Be-
völkerung der Kaimaninseln den Wunsch hat, die bestehenden 
Beziehungen zu dem Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland aufrechtzuerhalten und den derzeitigen Status 
des Hoheitsgebiets nicht zu ändern, 

 im Bewusstsein dessen, dass das Hoheitsgebiet über eines 
der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Region und ein stabiles 
politisches Umfeld verfügt und praktisch keine Arbeitslosigkeit 
kennt, 

 Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Gebietsregie-
rung zur Durchführung ihres Programms zur vermehrten Ein-
stellung von einheimischem Personal mit dem Ziel, die stärkere 
Mitwirkung der örtlichen Bevölkerung am Entscheidungspro-
zess auf den Kaimaninseln zu fördern, 

 mit Besorgnis feststellend, dass das Gebiet für den Drogen-
handel, die Geldwäsche und damit zusammenhängende Aktivi-
täten anfällig ist, 

 in Anbetracht der Maßnahmen, die die Behörden zur Be-
wältigung dieser Probleme ergriffen haben, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass das Hoheitsgebiet heute 
eines der führenden Offshore-Finanzzentren der Welt ist, 

 ferner in Anbetracht dessen, dass der Legislativrat der 
Kaimaninseln den Entwicklungsplan "Vision 2008" des Ho-
heitsgebiets gebilligt hat, der darauf gerichtet ist, eine mit den 
Zielen und Wertvorstellungen der Einwohner der Kaimaninseln 
vereinbare Entwicklung zu fördern, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen 
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-

heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet 
zu halten; 

 2. ersucht die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisa-
tionen und die anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, der Gebietsregierung auch weiterhin das Fach-
wissen zur Verfügung zu stellen, das sie benötigt, um ihre so-
zioökonomischen Ziele verwirklichen zu können; 

 3. fordert die Verwaltungsmacht und die Gebietsregie-
rung auf, auch künftig zusammenzuarbeiten, um die Probleme 
im Zusammenhang mit der Geldwäsche, dem Geldschmuggel 
und anderen damit zusammenhängenden Verbrechen sowie mit 
dem Drogenhandel zu bekämpfen; 

 4. ersucht die Verwaltungsmacht, im Benehmen mit der 
Gebietsregierung die Ausweitung des laufenden Programms zur 
Beschaffung von Arbeitsplätzen für die einheimische Bevölke-
rung, insbesondere in Entscheidungspositionen, auch weiterhin 
zu erleichtern; 

 5. begrüßt die Umsetzung des für das Hoheitsgebiet er-
stellten Landeskooperationsrahmens des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen, mit dessen Hilfe die Entwick-
lungsprioritäten des Landes und die von den Vereinten Natio-
nen benötigte Hilfe ermittelt werden sollen; 

VI.  Guam 

 daran erinnernd, dass die registrierten und wahlberechtig-
ten Wähler von Guam in einem 1987 abgehaltenen Referendum 
den Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines Freistaats 
Guam gebilligt haben, mit dem ein neuer Rahmen für die Be-
ziehungen zwischen dem Hoheitsgebiet und der Verwaltungs-
macht geschaffen werden soll, der ein größeres Maß an interner 
Selbstregierung Guams vorsieht und das Recht des Volkes der 
Chamorro von Guam auf Selbstbestimmung für das Hoheitsge-
biet anerkennt, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle 
die Gebiete ohne Selbstregierung betreffenden Resolutionen 
und Beschlüsse der Vereinten Nationen, insbesondere die Re-
solutionen 54/90 A und B der Generalversammlung vom 
6. Dezember 1999, 

 sowie unter Hinweis auf die Anträge der gewählten Vertre-
ter und nichtstaatlichen Organisationen des Hoheitsgebiets da-
hin gehend, bis zur Selbstbestimmung des Volkes der Chamor-
ro und unter Berücksichtigung seiner legitimen Rechte und In-
teressen Guam nicht von der Liste der Gebiete ohne Selbstre-
gierung zu streichen, mit denen der Sonderausschuss für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker befasst ist, 

 sich dessen bewusst, dass die Verwaltungsmacht und die 
Gebietsregierung nicht länger über den Entwurf eines Gesetzes 
zur Konstituierung eines Freistaats Guam verhandeln und dass 
Guam einen Prozess für ein Selbstbestimmungsreferendum der 
wahlberechtigten Wähler der Chamorro in Gang gesetzt hat, 
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 in Kenntnis dessen, dass die Verwaltungsmacht ihr Pro-
gramm zur Übereignung von überschüssigem, in Bundesbesitz 
befindlichem Grund und Boden an die Regierung von Guam 
weiter durchführt, 

 feststellend, dass die Bevölkerung des Hoheitsgebiets eine 
Reform des Programms der Verwaltungsmacht hinsichtlich der 
vollständigen, bedingungslosen und raschen Übereignung von 
Grundeigentum an das Volk von Guam gefordert hat, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Einwanderung nach Guam 
dazu geführt hat, dass die autochthone Bevölkerung, die Cha-
morro, in ihrer eigenen Heimat zur Minderheit geworden ist, 

 sowie im Bewusstsein der Möglichkeiten zur Diversifizie-
rung und Entwicklung der Wirtschaft von Guam durch kom-
merzielle Fischerei und Landwirtschaft und andere tragfähige 
Tätigkeiten, 

 Kenntnis nehmend von der geplanten Schließung und Ver-
legung von vier Einrichtungen der Marine der Vereinigten 
Staaten auf Guam sowie von dem Ersuchen um die Festlegung 
eines Übergangszeitraums, in dem einige der geschlossenen 
Einrichtungen für die kommerzielle Nutzung erschlossen wer-
den können, 

 daran erinnernd, dass 1979 eine Besuchsmission der Ver-
einten Nationen in das Hoheitsgebiet entsandt wurde, und 
Kenntnis nehmend von der Empfehlung des 1996 abgehaltenen 
Pazifischen Regionalseminars, eine Besuchsmission nach 
Guam zu entsenden132, 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die 
die Vertreter des Hoheitsgebiets auf dem vom 16. bis 18. Mai 
2000 in Majuro abgehaltenen Pazifischen Regionalseminar ab-
gegeben haben, und von den Informationen über die politische 
und wirtschaftliche Lage in Guam, die sie dort bereitgestellt 
haben133, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, mit der Entkoloniali-
sierungskommission von Guam zur Verwirklichung und Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts der Chamorro zu-
sammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die Entkolonialisierung 
Guams zu erleichtern, und den Generalsekretär über die dies-
bezüglichen Fortschritte unterrichtet zu halten; 

 2. fordert die Verwaltungsmacht auf, die von der wahl-
berechtigten Bevölkerung Guams in dem Referendum von 
1987 unterstützte Willensbekundung der Chamorro zu be-
rücksichtigen, wie in den Rechtsvorschriften Guams vorgese-
hen, legt der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung von 
Guam nahe, Verhandlungen über diese Angelegenheit auf-
zunehmen, und ersucht die Verwaltungsmacht, den General-
sekretär über die diesbezüglichen Fortschritte zu unterrichten; 

 
132 Siehe A/AC.109/2058, Ziffer 33 (20). 
133 A/55/23 (Teil I), Kap. II, Anhang, Ziffer 27. Der endgültige Wortlaut 
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünf-
zigste Tagung, Beilage 23. 

 3. ersucht die Verwaltungsmacht, die gewählte Gebiets-
regierung auch weiterhin bei der Verwirklichung ihrer politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele zu unterstützen; 

 4. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, gemeinsam 
mit der Gebietsregierung auch weiterhin den ursprünglichen 
Grundbesitzern des Hoheitsgebiets Grundeigentum zu übereig-
nen; 

 5. ersucht die Verwaltungsmacht ferner, die politischen 
Rechte und die kulturelle und ethnische Identität des Volkes 
der Chamorro von Guam auch künftig anzuerkennen und zu 
achten und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um auf 
die Besorgnisse der Gebietsregierung hinsichtlich der Einwan-
derungsfrage einzugehen; 

 6. ersucht die Verwaltungsmacht um ihre Zusammenar-
beit bei der Erstellung von Programmen zur gezielten Förde-
rung der nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit und 
der Unternehmen, unter Berücksichtigung der besonderen Rol-
le, die dem Volk der Chamorro bei der Entwicklung von Guam 
zukommt; 

 7. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, geeignete 
Maßnahmen der Gebietsregierung zur Förderung des Ausbaus 
der kommerziellen Fischerei und Landwirtschaft sowie anderer 
tragfähiger Tätigkeiten auch weiterhin zu unterstützen; 

VII.  Montserrat 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die 
die gewählten Vertreter des Hoheitsgebiets auf dem vom 
25. bis 27. Mai 1999 in Castries abgehaltenen Karibischen Re-
gionalseminar abgegeben haben, sowie von den Informationen 
über die politische und wirtschaftliche Lage in Montserrat, die 
sie dort bereitgestellt haben134, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung, die der Chefminister 
von Montserrat am 22. Mai 1998 anlässlich der Begehung der 
Woche der Solidarität mit allen Kolonialvölkern im Kampf um 
Freiheit, Unabhängigkeit und Menschenrechte abgegeben 
hat135, 

 im Hinblick darauf, dass die letzte Besuchsdelegation 1982 
in das Gebiet entsandt wurde, 

 sowie im Hinblick darauf, dass in Montserrat ein demokrati-
scher Prozess abläuft und dass im November 1996 in dem Ho-
heitsgebiet allgemeine Wahlen abgehalten wurden, 

 davon Kenntnis nehmend, dass der Chefminister Berichten 
zufolge erklärt hat, dass er die Unabhängigkeit innerhalb einer 
politischen Union mit der Organisation der ostkaribischen Staa-
ten vorziehe und dass die Eigenständigkeit Vorrang vor der 
Unabhängigkeit habe, 

 
134 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 23 (A/54/23), Anhang II, Ziffer 30. 
135 Siehe A/AC.109/SR.1486. 
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 mit Besorgnis feststellend, welche schrecklichen Folgen die 
Ausbrüche des Vulkans Soufrière hatten, die zur Evakuierung 
von drei Vierteln der Bevölkerung des Hoheitsgebiets in siche-
re Gebiete der Insel und in Gebiete außerhalb des Hoheitsge-
biets, insbesondere Antigua und Barbuda und das Vereinigte 
Königreich Großbritannien und Nordirland, geführt haben und 
die sich nach wie vor nachteilig auf die Wirtschaft der Insel 
auswirken, 

 Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die die Verwal-
tungsmacht und die Regierung des Hoheitsgebiets unterneh-
men, um der durch die Vulkanausbrüche verursachten Not-
situation zu begegnen, insbesondere durch die Durchführung 
eines breiten Spektrums von Nothilfemaßnahmen für den Pri-
vatsektor und den öffentlichen Sektor in Montserrat, 

 sowie Kenntnis nehmend von den koordinierten Antwort-
maßnahmen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio-
nen und der vom Katastrophenmanagementteam der Vereinten 
Nationen geleisteten Hilfe, 

 mit Sorge feststellend, dass eine beträchtliche Zahl der Ein-
wohner des Hoheitsgebiets wegen der Vulkantätigkeit nach wie 
vor in Notunterkünften lebt, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen 
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet 
zu halten; 

 2. fordert die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die regionalen und sonstigen Organisationen 
auf, dem Hoheitsgebiet weiter rasch Nothilfe zu gewähren, um 
die Folgen der Vulkanausbrüche zu mildern; 

 3. begrüßt die Unterstützung, die die Karibische Ge-
meinschaft beim Bau von Wohnungen in der sicheren Zone lei-
stet, um dem Mangel abzuhelfen, der durch die ökologische 
und menschliche Krise infolge der Ausbrüche des Vulkans 
Soufrière entstanden ist, sowie die materielle und finanzielle 
Unterstützung, die die internationale Gemeinschaft leistet, um 
das durch diese Krise verursachte Leid zu lindern; 

VIII.  Pitcairn 

 unter Berücksichtigung des singulären Charakters von Pit-
cairn, was seine Einwohnerzahl und seine Fläche betrifft, 

 mit dem Ausdruck ihrer Genugtuung über den weiteren 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt des Hoheitsgebiets 
sowie über die Verbesserung seiner Verbindungen mit dem 
Rest der Welt und seinen Bewirtschaftungsplan für Fragen des 
Umweltschutzes, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen 
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-

rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet 
zu halten; 

 2. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, die Verbes-
serung der Lage der Bevölkerung des Hoheitsgebiets im wirt-
schaftlichen, sozialen und Bildungsbereich sowie auf anderen 
Gebieten auch künftig zu unterstützen; 

 3. fordert die Verwaltungsmacht auf, mit den Vertretern 
Pitcairns auch weiterhin zu erörtern, wie die wirtschaftliche Si-
cherheit des Hoheitsgebiets am besten unterstützt werden kann; 

IX.  St. Helena 

 unter Berücksichtigung des singulären Charakters von 
St. Helena, seiner Bevölkerung und seiner natürlichen Ressour-
cen, 

 im Hinblick darauf, dass die auf Ersuchen des Gesetzgeben-
den Rates von St. Helena eingesetzte Kommission zur Untersu-
chung der Verfassung im März 1999 ihre Empfehlungen vorge-
legt hat und dass der Gesetzgebende Rat die Empfehlungen 
derzeit prüft, 

 sowie im Hinblick darauf, dass sich die Verwaltungsmacht 
verpflichtet hat, von den Gebietsregierungen vorgelegte Anre-
gungen betreffend konkrete Vorschläge für eine Verfas-
sungsänderung sorgfältig zu prüfen, wie es in dem Weißbuch 
"Partnerschaft für Fortschritt und Wohlstand: Großbritannien 
und die Überseegebiete131 heißt, 

 mit Genugtuung über die erstmalige Teilnahme eines Sach-
verständigen des Gesetzgebenden Rates von St. Helena an dem 
vom 16. bis 18. Mai 2000 in Majuro abgehaltenen Pazifischen 
Regionalseminar136, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Regierung des Hoheitsge-
biets 1995 die Entwicklungsorganisation geschaffen hat, um 
auf der Insel die Unternehmensentwicklung auf dem Privatsek-
tor zu fördern, 

 sowie im Bewusstsein der Anstrengungen der Verwaltungs-
macht und der Gebietsbehörden, die sozioökonomische Lage 
der Bevölkerung von St. Helena, insbesondere in Bezug auf die 
Nahrungsmittelproduktion, die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit 
und die beschränkten Transport- und Kommunikationsmög-
lichkeiten, zu verbessern, und der Forderungen nach einer Fort-
setzung der Verhandlungen mit dem Ziel, zivilen Charterflügen 
den Zugang zur Insel Ascension zu gestatten, 

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem Arbeitslosig-
keitsproblem auf der Insel und Kenntnis nehmend von den ge-
meinsamen Maßnahmen, die die Verwaltungsmacht und die 
Gebietsregierung getroffen haben, um diesem Problem zu be-
gegnen, 

 
136 A/55/23 (Teil I), Kap. II, Anhang, Ziffer 39. Der endgültige Wortlaut 
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünf-
zigste Tagung, Beilage 23. 
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 1. stellt fest, dass die Verwaltungsmacht von den ver-
schiedenen Erklärungen der Mitglieder des Gesetzgebenden 
Rates von St. Helena zum Thema Verfassung Kenntnis ge-
nommen hat und dass sie bereit ist, diese mit dem Volk von 
St. Helena weiter zu erörtern; 

 2. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen 
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet 
zu halten; 

 3. ersucht die Verwaltungsmacht und die zuständigen 
regionalen und internationalen Organisationen, die Gebietsre-
gierung bei ihren Anstrengungen zur Bewältigung der so-
zioökonomischen Entwicklungsprobleme, namentlich des Pro-
blems der hohen Arbeitslosigkeit und der beschränkten Trans-
port- und Kommunikationsmöglichkeiten, auch weiterhin zu 
unterstützen; 

X.  Turks- und Caicosinseln 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die 
der Kabinettsminister sowie ein Oppositionsmitglied der ge-
setzgebenden Körperschaft des Hoheitsgebiets auf dem vom 
21. bis 23. Mai 1997 in St. John's abgehaltenen Karibischen 
Regionalseminar abgegeben haben, und von den Informationen 
über die politische und wirtschaftliche Lage auf den Turks- und 
Caicosinseln, die sie dort bereitgestellt haben137, 

 davon Kenntnis nehmend, dass die Demokratische Volks-
bewegung durch die Wahlen zum Gesetzgebenden Rat im März 
1999 an die Macht gekommen ist, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die die 
Gebietsregierung unternimmt, um das Finanzmanagement im 
öffentlichen Sektor zu stärken, insbesondere auch von den An-
strengungen zur Erhöhung des Steueraufkommens, 

 mit Besorgnis über die Gefährdung des Hoheitsgebiets 
durch den Drogenhandel und damit zusammenhängende Akti-
vitäten sowie über die Probleme, die dem Gebiet durch die il-
legale Einwanderung entstanden sind, 

 feststellend, dass die Verwaltungsmacht und die Gebietsre-
gierung bei der Bekämpfung des Drogenhandels und der Geld-
wäsche weiter zusammenarbeiten müssen, 

 mit Genugtuung darüber, dass die Karibische Entwick-
lungsbank in ihrem Bericht von 1999 zu der Auffassung ge-
langt ist, dass die Wirtschaft des Hoheitsgebiets nach wie vor 
in guter Verfassung ist und das Bruttoinlandsprodukt infolge 
des kräftigen Wachstums im Tourismus- und Bausektor um et-
wa 8,7 Prozent angestiegen ist, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen 
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-

 
137 Siehe A/AC.109/2089, Ziffer 29. 

heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet 
zu halten; 

 2. bittet die Verwaltungsmacht, die Wünsche und In-
teressen der Regierung und des Volkes der Turks- und Caico-
sinseln bei der Wahrnehmung der öffentlichen Belange des Ge-
biets voll zu berücksichtigen; 

 3. fordert die Verwaltungsmacht und die zuständigen re-
gionalen und internationalen Organisationen auf, zur Verbesse-
rung der Lage der Bevölkerung des Hoheitsgebiets im wirt-
schaftlichen, sozialen und Bildungsbereich sowie auf anderen 
Gebieten auch künftig Hilfe zu gewähren; 

 4. fordert die Verwaltungsmacht und die Gebietsregie-
rung auf, auch künftig zusammenzuarbeiten, um die Probleme 
im Zusammenhang mit der Geldwäsche, dem Geldschmuggel 
und anderen damit zusammenhängenden Verbrechen sowie mit 
dem Drogenhandel zu bekämpfen; 

 5. begrüßt es, dass die Karibische Entwicklungsbank in 
ihrem Bericht von 1999 zu der Auffassung gelangt ist, dass die 
Wirtschaft bei erheblicher Produktion und niedriger In-
flationsrate weiter expandiert hat; 

 6. begrüßt außerdem den ersten Landeskooperations-
rahmen, der vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen für den Zeitraum 1998-2002 gebilligt wurde, der unter an-
derem bei der Erstellung eines integrierten nationalen Entwick-
lungsplans behilflich sein soll, durch den Verfahren zur Festle-
gung der nationalen Entwicklungsprioritäten für die nächsten 
zehn Jahre eingeführt werden, wobei das Hauptgewicht auf den 
Bereichen Gesundheit, Bevölkerung, Bildung, Tourismus so-
wie wirtschaftliche und soziale Entwicklung liegen wird; 

 7. nimmt davon Kenntnis, dass der gewählte Chefmini-
ster im Mai 2000 erklärt hat, dass das Hoheitsgebiet derzeit di-
versifizierte Strategien zur Mobilisierung von Ressourcen, na-
mentlich Gemeinschaftsprojekte mit dem Privatsektor, ausar-
beite und dass im Rahmen dieses Prozesses jedwede externe 
Hilfe willkommen sei; 

XI.  Amerikanische Jungferninseln 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die 
der Vertreter des Gouverneurs des Hoheitsgebiets auf dem vom 
16. bis 18. Mai 2000 in Majuro abgehaltenen Pazifischen Re-
gionalseminar abgegeben hat, und von den Informationen, die 
er dort bereitgestellt hat138, 

 davon Kenntnis nehmend, dass von den 27,5 Prozent der 
Wahlberechtigten, die in dem am 11. Oktober 1993 abgehalte-
nen Referendum über den politischen Status des Hoheitsgebiets 
abgestimmt hatten, zwar 80,4 Prozent die Beibehaltung der 
derzeitigen den Gebietsstatus betreffenden Regelungen mit der 
Verwaltungsmacht unterstützt haben, dass nach dem Gesetz je-
 
138 A/55/23 (Teil I), Kap. II, Anhang, Ziffer 31. Der endgültige Wortlaut 
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünf-
zigste Tagung, Beilage 23. 
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doch eine Beteiligung von 50 Prozent der registrierten Wähler 
notwendig gewesen wäre, um die Ergebnisse rechtsverbindlich 
erklären zu können, und dass daher der Status ungeregelt ge-
blieben ist, 

 sowie davon Kenntnis nehmend, dass die Gebietsregierung 
nach wie vor die assoziierte Mitgliedschaft in der Organisation 
der ostkaribischen Staaten und den Beobachterstatus in der Ka-
ribischen Gemeinschaft und dem Verband Karibischer Staaten 
anstrebt, 

 in Anbetracht der Notwendigkeit einer weiteren Diversifi-
zierung der Wirtschaft des Hoheitsgebiets, 

 sowie in Anbetracht der Anstrengungen, die die Gebietsre-
gierung unternimmt, um das Hoheitsgebiet zu einem Offshore-
Zentrum für Finanzdienstleistungen zu machen, 

 mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass das Ho-
heitsgebiet an einer Vollmitgliedschaft im Programm der Ver-
einten Nationen für internationale Drogenkontrolle interessiert 
ist, 

 daran erinnernd, dass 1977 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Hoheitsgebiet entsandt worden ist, 

 feststellend, dass das Hoheitsgebiet am 27. Mai 2000 in 
Tortola den jährlichen Tag der Freundschaft zwischen den Bri-
tischen Jungferninseln und den Amerikanischen Jungferninseln 
im Rahmen offizieller Feierlichkeiten begangen hat, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen 
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet 
zu halten; 

 2. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, die Gebiets-
regierung auch weiterhin bei der Verwirklichung ihrer politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele zu unterstützen; 

 3. ersucht die Verwaltungsmacht ferner, die Mitwirkung 
des Hoheitsgebiets in verschiedenen Organisationen, insbeson-
dere der Organisation der ostkaribischen Staaten, der Karibi-
schen Gemeinschaft und dem Verband Karibischer Staaten, 
nach Bedarf zu erleichtern; 

 4. verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, dass das 
Hoheitsgebiet, das bereits hoch verschuldet ist, 21 Millio-
nen US-Dollar von einer Geschäftsbank aufnehmen musste, um 
sein Programm für die Jahr-2000-Fähigkeit seiner Computer 
durchzuführen, und verlangt, dass das Jahr-2000-Programm der 
Vereinten Nationen den Gebieten ohne Selbstregierung zur 
Verfügung gestellt wird; 

 5. stellt fest, dass die im November 1998 in dem Ho-
heitsgebiet abgehaltenen allgemeinen Wahlen zu einer rei-
bungslosen Machtübergabe geführt haben; 

 6. verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, dass die 
Gebietsregierung mit gravierenden Haushaltsproblemen kon-
frontiert ist, die zu einer kumulativen Verschuldung von über 
einer Milliarde Dollar geführt haben; 

 7. begrüßt die Maßnahmen, die die neu gewählte Ge-
bietsregierung zur Bewältigung der Haushaltskrise ergriffen 
hat, namentlich die Verabschiedung eines operativen und stra-
tegischen Fünfjahres-Finanzplans, und fordert die Verwal-
tungsmacht auf, jedwede von dem Hoheitsgebiet zur Milderung 
der Krise benötigte Hilfe bereitzustellen, einschließlich unter 
anderem durch Schuldenerleichterung und die Gewährung von 
Darlehen; 

 8. stellt fest, dass laut dem Bericht der Kommission der 
Amerikanischen Jungferninseln für Statusfragen und Bundes-
beziehungen von 1994 die Ergebnisse des Referendums von 
1993 auf Grund der unzureichenden Wahlbeteiligung für recht-
lich null und nichtig erklärt wurden. 


